
A us der Not wurde eine Tugend und 
der Erfolg gibt uns recht: Aufgrund 
der Corona-Pandemie mussten wir 

alle Präsenzveranstaltungen absagen. Es ist 
uns jedoch gelungen, stattdessen Webinare 
anzubieten. Auch der BILDUNGS-KickOff 
fand von 18. bis 19. Mai 2021 erstmals online 
statt und das Experiment ist gelungen:
• 2.051 Teilnehmer

 – 79% davon Berufsangehörige der  
 Gewerblichen Vermögensberatung

 – 10% Wertpapiervermittler
 – durchgehend rund 1.800 Personen  

 anwesend
• 90% Zufriedenheitsquote mit den Vor-

tragenden 
• 87% waren mit den Schulungsinhalten 

sehr zufrieden oder zufrieden

• 76% der Teilnehmer bevorzugen eine 
Onlineveranstaltung, 16% möchten ihre 
Weiterbildung lieber in Form einer Prä-
senzveranstaltung absolvieren und 8% 
haben keine diesbezügliche Präferenz 

• für 53% der Teilnehmer ist die Erfüllung 
der Weiterbildungsverpflichtung der 
Hauptzweck der Veranstaltung, für 42% 
das Interesse am Fachwissen
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Das Programm des mittlerweile fünften BILDUNGS-KickOffs 
konnte sich sehen lassen: Namhafte Experten boten insgesamt 15 
Stunden Weiterbildung für die Gewerbliche Vermögensberatung 
und 6 Stunden für Wertpapiervermittler an. Auch Versicherungs-
makler und Versicherungsagenten konnten je 4 Stunden Weiterbil-
dung absolvieren. 

Nach einleitenden Worten von Fachverbandsobmann KommR 
Mag. Hannes Dolzer eröffnete Bundessparten-Obfrau KommR 
Mag.ª Angelika Sery-Froschauer den BILDUNGS-KickOff 2021 (BKO 
2021). Im Fokus des ersten Halbtags des BKO 2021 standen die  
Themen Volkswirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit bei 
Wertpapieren und Beraterhaftung.

Den Auftakt gab der Leiter des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (WIFO), Prof. Dr. Christoph BADELT, über 
„Aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklungen in Österreich”. Prof. 
Badelt zeigte auf, wie die Herausforderungen für öffentliche Haus-
halte aufgrund von COVID-19 aktiv gelöst werden können. Im An-
schluss daran gab Wolfgang FICKUS CFA® Einblick in den Bereich 
„Risikomanagement: Handwerklich, fundamental, konzentriert. 
Kursrückgänge minimieren und Alpha generieren”. Maria SPAN-
NER, BA, Senior Fund Manager von C-QUADRAT Asset Manage-
ment GmbH, widmete ihr Referat nach einer kurzen Pause dem 
Zukunftsthema Nachhaltigkeit: „ESG - Globaler Trend und regula-
torische Anforderungen". Dr. Andreas ZAHRADNIK, Partner der 
DORDA Rechtsanwälte GmbH, schulte  zur „Beraterhaftung bei der 

Start: 
Verbraucherkreditrichtlinie II

Wie angekündigt hat die Europäische 
Kommission Ende Juni ihren Vor-
schlag zur Neugestaltung der Verbrau-
cherkreditrichtlinie veröffentlicht. Be-
sonders erfreulich dabei ist, dass ein 
Anliegen, welches wir mit Nachdruck 
bei der Kommission eingebracht ha-
ben, berücksichtigt wurde: Nämlich, 

dass das „Lexitor-Urteil“ (Lexitor ist eine polnische Konsumen-
tenschutzvereinigung) in dem Vorschlag berücksichtigt wurde. Im 
Urteil steht nämlich wörtlich, dass sämtliche – von der Bank auf-
erlegte – Kosten den Verbrauchern bei vorzeitiger Kredittilgung 
anteilig rückzuerstatten sind. Dieser Satz wurde in den Richtlini-
envorschlag nun übernommen. Dies ist insofern erfreulich, da es 
nicht üblich ist, dass Banken KundInnen dazu verpflichten, sich 
eines Kreditvermittlers zu bedienen. Sollte dies also so bleiben, 
wäre die unerfreuliche Diskussion über die Rückerstattung von 
Vermittlungsprovisionen im Kreditbereich endgültig vom Tisch 
und damit hätten wir ein großes Ziel erreicht. 
Konsumentenschutzorganisationen haben zwar schon Stellung-
nahmen gegen diese Regelung eingebracht, aber wir werden un-
seren Standpunkt (mit vielen verschiedenen Argumenten) vehe-
ment in Ihrem Sinne vertreten und gehen von einer positiven 
Lösung aus. Die Richtlinie sieht auch einige weitere Neuerungen 
vor, diese sind aber nicht so schwerwiegend für unsere Branchen. 
Ein Überblick gibt der Bericht in dieser Ausgabe, weitere Infor-
mationen werden laufend folgen, speziell nach ersten „inneröster-
reichischen“ Koordinationsgesprächen, welche Mitte September 
beginnen.
Ein aktuelles Thema ist bis 30.11. auch die Publikumswahl zum/r 
VermögensberaterIn des Jahres, bei der alle rund 470 Mitglieder 
teilnehmen können, die sich den Standesregeln des Fachver- 
bandes Finanzdienstleister freiwillig unterworfen haben. Die  
Sieger (gekürt werden üblicherweise die Plätze 1-3) werden geson-
dert geehrt. Eine bessere – noch dazu kostenlose – Werbung ist 
praktisch nicht möglich. Daher kann ich hier nur anregen, sich 
zu den Standesregeln zu bekennen und an der Publikumswahl 
teilzunehmen! Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei der 
Fachgruppe Ihres Gewerbestandorts. 
Abgerundet wird diese Ausgabe von FACTS durch Artikel zu steu-
erlichen Angelegenheiten. Wie Sie mitbekommen haben, erwägt 
die Europäische Union eine Reform der Umsatzsteuer. Wir haben 
uns diesbezüglich mit Unterstützung zahlreicher Mitgliedsbetrie-
be (Danke für Ihre Rückmeldungen) klar gegen eine Umsatzsteu-
erpflicht bei Finanzdienstleistungen ausgesprochen. Aber auch 
abseits der Umsatzsteuer tut sich in diesem Bereich immer wieder 
etwas.
Insgesamt ist die aktuelle Zeit aus Sicht Ihrer Interessensvertre-
tung „etwas ruhiger“, d. h. gesetzliche Änderungen stehen nicht 
unmittelbar bevor, daher können Sie diese Ausgabe auch beson-
ders entspannt lesen und sich schon über den BILDUNGS-KickOff 
2022 vorinformieren.

Ihr 

Hannes Dolzer

Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister, WKO

Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen!

sehr zufrieden
60%
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Wie zufrieden waren Sie mit den Referenten?

Wie zufrieden waren Sie mit den Vorträgen?
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Wertpapiervermittlung“, insbesondere über 
die aktuelle Rechtsprechung zur Beraterhaf-
tung und Haftungsfragen iZm der Vermitt-
lung nachhaltiger Anlageprodukte. 

Nach der Mittagspause ging der renom-
mierte Steuerexperte und Berater des Fach-
verbands, Mag. Cornelius NECAS, mit „Aus-
gewählte Themen aus dem Steuerrecht“ ins-
besondere auf die Besteuerung von Kapital-
vermögen und die Umsatzsteuer in der Fi-
nanzdienstleistung und Versicherungsver-
mittlung ein. Im Anschluss informierte 
MMag. Louis OBROWSKY, Geschäftsführer 
der LLB Invest KAG, über die „Folgen der 
Pandemie auf Immobilieninvestments: Ste-
hen wir am Beginn einer neuen Ära?“. Wa-
rum Edelmetall ein unverzichtbarer Bestand-
teil eines jeden Portfolios ist und warum 
physische Rohstoff-Investments in jedes 
Portfolio gehören, erläuterten Tino LEUK-
HARDT, Metallorum GmbH, sowie Andreas 
PIETSCH von der Noble Elements GmbH. 
Zum Abschluss des ersten Tages gaben Oliver 
GAJDA, European Crowdfunding Network, 
einen Überblick über das Thema „Crowdfun-
ding in Europa“ und Mag. Thomas MOTH, 
Geschäftsführer des Fachverbands, einen  
Status quo zur „Umsetzung der Europä-
ischen Schwarmfinanzierungs-Verordnung 
in Österreich“.

Am nächsten Morgen startete das Pro-
gramm moderiert von Obmann Hannes 
DOLZER mit einem kurzen Überblick über 
die gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung 
und Erklärung der Plattform www.meine-
weiterbildung.at durch KommR Mag. Oliver 
LINTNER. Pünktlich um 9:00 Uhr begann die 
erste Schulung des zweiten Tages mit Prof. Dr. 
Jochen RUSS, Geschäftsführer des Instituts 
für Finanz- und Aktuarwissenschaften mit  
„Welcher Kunde braucht welche Garantie und 
wie sicher sind die Garantien der Lebensver-
sicherer?“ Hauptsächlich sprach er die zwei 
Halbzeiten der Altersvorsorge und das „Mein 
Geld ist schon weg, aber ich bin noch da-Risiko“ 
an. Dipl.-Ing. (FH) Ronald KRAULE, ERGO 
Versicherung AG, gab einen Überblick über 
die „Aktuellen Marktentwicklungen im Be-
reich der fondsgebundenen Lebensver- 
sicherung“. Die Top-Trends lauten Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit. Nach der Pause 
präsentierte ppa Andreas LUDWIG, Morgen 
& Morgen GmbH, ein „Ranking der Berufs-
unfähigkeitsversicherungen“ anhand relevan-

ter Ratingfragen. Wolfgang MATEJKA wid-
mete sich dem spannenden Thema Volatilität 
in Bezug auf das Risikoprofil.

Der letzte Halbtag des BKO 2021 stand 
ganz im Zeichen der Finanzierungsvermitt-
lung. Es startete Gerhard WAGNER, Ge-
schäftsführer der KSV1870 Information 
GmbH, mit der „Prüfung der Kreditwürdig-
keit des Kreditnehmers anhand der KKE“. 
Anschließend schulte Dr. Christoph PFAF-
FENBERGER, Partner der Notariatskanzlei 
Huppmann, Poindl, Pfaffenberger, Nierlich 
die wesentlichen Grundlagen zur „Bürg-
schaft“ durch. Last but not least brachte 
Rechtsanwalt Mag. Martin PICHLER die 
Auswirkungen des Urteils „Lexitor auf die 
Kreditvermittlung“ näher.

Wir danken allen Vortragenden und den 
drei engagierten Moderatoren, Michael 
HOLZER (Obmann der Fachgruppe Finanz-
dienstleister NÖ), Eric SAMUILOFF (Ob-
mann der Fachgruppe Finanzdienstleister 
Wien) und KommR Mag. Hannes DOLZER 
(Obmann des Fachverbands Finanzdienstleis-
ter und der Fachgruppe Finanzdienstleister 

Steiermark) für ihren Einsatz. Ein großes 
Dankeschön gilt auch unseren technischen 
Partnern, der Webinarfabrik und meine-wei-
terbildung.at, die die reibungslose Durchfüh-
rung und technische Abwicklung der Veran-
staltung gewährleistet haben. 

Last but not least bedanken wir uns herz-
lich bei unseren Sponsoren, ohne deren fi-
nanzielle und inhaltliche Unterstützung die 
Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre:
• 8 Elements GmbH 
• COMGEST Deutschland GmbH
• C-Quadrat Asset Management GmbH
• ERGO Versicherung AG
• KSV1870 Information GmbH
• Liechtensteinische Landesbank (Öster-

reich) AG
Die Teilnehmerumfrage hat klar erge-

ben, dass Weiterbildungsveranstaltungen 
künftig in Webinarform abgehalten werden 
sollen. Der BILDUNGS-KickOff 2022 befin-
det sich derzeit in der Planungsphase: Wir 
haben uns das Teilnehmerfeedback zu Her-
zen genommen und im Jänner 2022 wird der 
BKO als Onlineveranstaltung abgehalten. 

Dienstag, 18. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 6 – Recht der  
Finanzierungsvermittlung

Dienstag, 18. Jänner 2022 15:00 bis 18:15 Uhr Modul 7 – Finanzierungen

Mittwoch, 19. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 5 – Recht der  
Veranlagungsvermittlung und 
Veranlagungen

Mittwoch, 19. Jänner 2022 15:00 bis 18:15 Uhr Modul 4 – Wertpapiere

Donnerstag, 20. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 2 –  
Verbraucherschutzrecht

Dienstag, 25. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 1 –  
Allgemeines Berufsrecht

Mittwoch, 26. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 8 – Recht der  
Versicherungsvermittlung

Donnerstag, 27. Jänner 2022 09:00 bis 12:15 Uhr Modul 3 – Recht der  
Wertpapiervermittlung

Donnerstag, 27. Jänner 2022 15:00 bis 18:15 Uhr Modul 9 – Lebens- und  
Unfallversicherungen

Wie Sie sehen, sind alle neun Module des 
Lehrplans des Fachverbands Finanzdienstleis-
ter zur Weiterbildung der Gewerblichen  
Vermögensberatung im Programm. Damit 
bieten Ihnen die Fachorganisationen Finanz-
dienstleister 27 Stunden Weiterbildung. Das 
heißt, dass Sie mit dem Besuch des BIL-

DUNGS-KickOffs 2022 bereits im Jänner 
Ihre gesamte gewerberechtliche Weiterbil-
dungsverpflichtung für das ganze Jahr absol-
vieren können. Das restliche Jahr können Sie 
sich voll auf Ihre Geschäfte konzentrieren 
und Seminare ausschließlich nach Ihren per-
sönlichen Interessen besuchen.  

BILDUNGS-KickOff 2022 – Save the Date!
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Europa macht wichtige Fortschritte im Kampf für 
mehr Steuertransparenz und gegen Steuerbetrug

Dr. Othmar Karas, M. B. L.-HSG, Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Die lange ersehnte, länderbezogene Steuer-
transparenz für Großunternehmen und 
mehr Unterstützung für die Steuerbehörden 
beim Informationsaustausch werden Wirk-
lichkeit. Wenn wir mehr Steuergerechtigkeit, 
Wachstum, Arbeitsplätze und Investitionen 
wollen, dann muss dieser Schwung für eine 
ambitionierte Reform der Unternehmensbe-
steuerung dringend mitgenommen werden.

Geschätzte 825 Milliarden Euro an poten-
ziellen Steuereinnahmen gehen in der Euro-
päischen Union jedes Jahr aufgrund von 
Steuerflucht und Steuerbetrug verloren. Das 
sind knapp 2.000,- Euro pro EU-Bürger und 
das ist mehr Geld, als wir für den gesamten 
Aufbau- und Zukunftsplan „Next Generati-
on EU“ zur Verfügung haben. Bis zu 70 Mil-
liarden Euro der möglichen Einnahmen ver-
lieren die Mitgliedstaaten jährlich allein 
durch die Steuervermeidung großer Firmen. 
Der effektive Körperschaftsteuersatz beträgt 
in traditionellen Branchen durchschnittlich 
23 Prozent, während er in der digitalen Bran-
che bei ungefähr 9,5 Prozent liegt. Diese Zah-
len zeigen den enormen Handlungsbedarf in 
der EU für eine verstärkte Zusammenarbeit 
in Steuerfragen – gerade in Corona-Zeiten 
wie diesen.

Scheinwerfer wird auf Steuer-
trickser gerichtet
Im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit und 
Steuertransparenz steht das Europaparla-
ment an vorderster Front. Leider scheitern 
wir immer wieder an der Uneinigkeit der 
Mitgliedstaaten, dem Mangel an europä-
ischer Zusammenarbeit und dem Einstim-
migkeitsprinzip im Rat. Wegen zu wenig 
Europa haben wir zu viele Steueroasen und 
zu wenige Handlungsmöglichkeiten. Im Juni 
dieses Jahres konnte erfreulicherweise ein 
wichtiger, lange überfälliger Erfolg errun-
gen werden. Die Verhandler des Europapar-
laments und der Mitgliedstaaten einigten 
sich auf die öffentliche länderbezogene Be-
richtspflicht für Großunternehmen. Anders 
als im Bereich der Steuerpolitik wurde die 
Transparenzmaßnahme im Mehrheitsver-

fahren unter Mitentscheidung des EU-Par-
laments entschieden. Mit dieser weltweit 
ersten und einzigen derartigen Regelung 
richten wir einen hellen Scheinwerfer auf 
potenzielle Steuertrickser. 

Die politische Einigung zum sogenann-
ten „Public Country-by-Country-Repor-
ting“ sieht vor, dass in der EU tätige Groß-
unternehmen, mit einem Nettoumsatz ab 
750 Millionen Euro in den letzten beiden 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren, re-
levante steuerliche Informationen nach 
Ländern offenlegen müssen. Zu diesen In-
formationen gehören unter anderem die 
Nettoumsätze und Gewinne, die Anzahl der 
Mitarbeiter sowie die gezahlten Ertragsteu-
ern und nicht ausgeschütteten Gewinne. 
Damit kommt öffentlich ans Licht, ob Kon-
zerne jene Steuern zahlen, die dem Ausmaß 
ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in einem 
Land entsprechen. Das Europaparlament 
forderte die Maßnahme, um die Lehren aus 
den Affären um die LuxLeaks und die Pana-
ma Papers zu ziehen und war bereits im 
April 2016 verhandlungsbereit, nachdem die 
EU-Kommission ihren Vorschlag davor prä-
sentiert hatte. Auf Seiten des Rates schaffte 
erst die portugiesische EU-Ratspräsident-
schaft Anfang 2021 den Durchbruch zu ei-
ner gemeinsamen Verhandlungsposition, 
als Slowenien und Österreich zustimmten. 

Schon bei der EU-Bankenregulierung, 
die ich als Chefverhandler des Europaparla-
ments federführend mitgestaltet habe, wur-
de bewiesen, dass das Prinzip der öffentli-
chen länderspezifischen Berichtspflicht 
funktioniert. Schon im ersten Jahr der Of-
fenlegungspflicht 2015 ist ans Licht gekom-
men, dass europäische Banken 628 Millio-
nen Euro Gewinne in Staaten lukriert ha-
ben, in denen sie keine einzige Person be-
schäftigen. Die öffentliche Berichtspflicht 
löst das Problem der Steuervermeidung 
zwar noch nicht. Doch sie hilft dabei, zu 
verstehen, wo man ansetzen muss, um den 
Steuertricksern das Handwerk zu legen.

Das Europaparlament hat den Gesetzes-
text in intensiven Verhandlungen an wichti-

gen Stellen verbessert: Die Offenlegungs-
pflicht gilt für alle EU-Mitgliedstaaten und 
Länder auf der „schwarzen Liste der Steuer-
oasen“ und jetzt auch für Staaten, die min-
destens zwei – statt drei Jahre – auf der 
“grauen Liste der Steueroasen” der EU ste-
hen. Das EU-Parlament konnte durchset-
zen, dass die europäische Tochtergesell-
schaft eines multinationalen Unternehmens 
mit Hauptsitz in einem Nicht-EU-Land alle 
verfügbaren Informationen veröffentlichen 
muss. Das Schlupfloch einer „Comply-or-
explain”-Klausel des Rates wurde entschärft.

Gleichzeitig gibt es eine Schutzklausel, 
die es Unternehmen ermöglicht, die Infor-
mationen in begründeten Fällen für einen 
begrenzten Zeitraum unter Verschluss zu 
halten, wenn sie ihre Geschäftsgeheimnisse 
glaubhaft gefährdet sehen. Alle länderspezi-
fischen Berichte müssen kostenlos, per ein-
heitlichem Formular in einer der EU-Amts-
sprachen verfügbar und zugänglich sein. 
Nach vier Jahren wird die EU-Richtlinie, die 
bis 2023 in nationales Recht umgesetzt wer-
den muss, auf ihre Wirksamkeit und Ange-
messenheit hin überprüft.

Gestärkte Neuauflage von  
EU-„Fiscalis“
Eine weitere gute Nachricht ist die Neuauf-
lage des EU-„Fiscalis“-Programms für die 
Zusammenarbeit im Steuerbereich. Mit die-
sem Programm geht es dubiosen Steuer-
praktiken im aktuellen EU-Haushaltszeit-
raum von 2021 bis 2027 verstärkt an den 
Kragen. Die nationalen Steuerbehörden 
werden künftig noch besser unterstützt 
beim Informationsaustausch, bei der Ent-
wicklung von IT-Tools und gemeinsamen 
Steuerprüfungen. 

Das Europaparlament konnte auch hier 
Verbesserungen durchsetzen: eine Auswei-
tung des Anwendungsbereichs mittels vor-
rangiger Maßnahmen, ein besseres Bewer-
tungs- und Berichtssystem und eine stärkere 
Steuerkontrolle multinationaler Unterneh-
men. Das Programm wird dazu beitragen, 
fairere und effizientere Steuersysteme zu 
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schaffen und den Verwaltungsaufwand für Bürger und Unterneh-
men im EU-Binnenmarkt zu verringern. 50 Millionen Euro mehr 
als im letzten EU-Langzeitbudget stehen in der aktuellen Finanzpe-
riode dafür zur Verfügung. 

Neuer Anlauf zur Reform der 
Unternehmensbesteuerung
Mit den Maßnahmen für mehr Steuertransparenz und einem verbes-
serten Informationsaustausch ist aber noch lange nicht alles getan. 
Es ist und bleibt ungerecht und unfair, wenn manche große Firmen 
ihre Gewinne nur aus Gründen der Steuervermeidung von einem 
Land ins andere verschieben und dadurch ihre Steuerlast bisweilen 
auf niedrige einstellige Prozentsätze drücken, während heimische 
Klein- und Mittelunternehmen im Schnitt 26 Prozent Steuern zahlen. 
Für mehr Gerechtigkeit brauchen wir Mehrheitsentscheidungen statt 
Einstimmigkeit im Rat und mehr gemeinsame Steuerpolitik. Die Mit-
gliedstaaten müssen bei den Maßnahmen für faire und moderne 
Steuerregeln Nägel mit Köpfen machen, um der Digitalisierung und 
Globalisierung der Wirtschaft Rechnung zu tragen.

Einen Umsetzungsfahrplan für eine Reform der Unterneh-
mensbesteuerung legte die EU-Kommission im Mai dieses Jahres 
auf den Tisch. Die notwendigen Maßnahmen sind bekannt: Unter 
anderem die gerechte Besteuerung von Digitalunternehmen, die 
Einführung einer gemeinsamen Steuerbemessungsgrundlage, die 
Veröffentlichung der effektiven Steuersätze von Großunternehmen 
und eine effektive Mindestbesteuerung von Konzernen – eng ver-
bunden mit den diesbezüglichen Verhandlungen zwischen 139 Län-
dern auf globaler Ebene im Rahmen der OECD/G20.

Eine verstärkte Zusammenarbeit lohnt sich: Laut EU-Kommis-
sion könnten einheitliche Steuerbemessungsregeln die Verwal-
tungskosten erheblich reduzieren und zu mehr Investitionen von 
bis zu 3.4 Prozent und mehr Wachstum von bis zu 1.2 Prozent 
führen. Eine Digitalsteuer in der Höhe von 3        Prozent auf den 
Umsatz von Technologie-Giganten könnte 35 Milliarden Euro neue 
Einnahmen in sieben Jahren lukrieren, ein effektiver Mindestsatz 
von 15 Prozent – auf den sich die G7-Staaten bereits geeinigt haben 
– könnte den Mitgliedstaaten 50 Milliarden Euro jährlich bringen. 
Es ist und bleibt also allerhöchste Eisenbahn und noch viel zu tun, 
um die Steuerungerechtigkeiten abzustellen und die Steuerschlupf-
löcher in Europa und der Welt zu schließen. 

Bei Fragen und Anregungen stehe ich mit meinem Team jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Dr. Othmar Karas, M. B. L.-HSG
Vizepräsident des Europäischen Parlaments
Tel.: +32 (0)2 2845627 
Fax: +32 (0)2 2849627
www.othmar-karas.at
E-Mail: othmar.karas@europarl.europa.eu   
Twitter: @othmar_karas 
Facebook: othmar.karas
Instagram: @othmar_karas 

Die neue NÜRNBERGER Unfall-
versicherung* mit erweiterten 
Deckungsteilen und wählbaren 
Assistance-Leistungen. Individuelle 
Versicherungslösungen für Einzel-
personen, Partner, Familien und 
Alleinerzieher. Richtig vorsorgen 
macht sicher!

Unfallschutz  
nach Maß.

www.nuernberger.at

* Versicherer ist die GARANTA  
Versicherungs-AG Österreich
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Die Europäische Kommission hat am  
30. Juni 2021 einen Vorschlag zur Überarbei-
tung der Richtlinie 2008/48/EG über Ver-
braucherkreditverträge („Verbraucherkredit-
Richtlinie“) veröffentlicht.

Warum wird die Richtlinie 
überarbeitet?
Die zwei zuständigen führenden Vertreter 
der Europäischen Kommission, Vêra Jou-
rová, Vizepräsidentin für Werte und Trans-
parenz sowie Didier Reynders, Kommissar 
für Justiz, begründeten dies vor allem mit 
der COVID-19-Krise. Diese habe viele Ver-
braucher mit finanziellen Schwierigkeiten 
konfrontiert, die Digitalisierung beschleu-
nigt und dadurch den Finanzsektor grund-
legend verändert. Die Europäische Kommis-
sion sieht ihre Pflicht insbesondere darin, 
die bedürftigsten Verbraucher zu schützen. 
Dies soll unter anderem dadurch gelingen, 
dass es für Verbraucher einfacher wird, Risi-
ken im Zusammenhang mit einem Kredit 
zu vermeiden.

Für den Fachverband Finanzdienstleis-
ter und seine Mitglieder bedeutet der neue 
Vorschlag hingegen innerhalb kürzester Zeit 
das nächste dicke interessenpolitische 
„Brett“ im Bereich der Kreditvermittlung, 
das es zu durchbohren gilt. Bereits im ver-
gangenen Jahr musste mit der Umsetzung 
des sogenannten Lexitor-Urteils eine poten-
ziell große Gefahr für Kreditvermittler ab-
gewandt werden, was schließlich auch ge-
lang. Zur Erinnerung: Die Umsetzung des 
Lexitor-Urteils besagte, dass im Falle einer 
vorzeitigen Tilgung eines Kredits durch den 
Verbraucher sämtliche (nicht mehr nur lauf-
zeitabhängige) Kosten im Zusammenhang 
mit der Kreditvermittlung anteilig zu erstat-
ten sind. Der Fachverband konnte eine Klar-
stellung in den Erläuterungen zur Gesetzes-
novelle erwirken, wonach die Provision für 
den Kreditvermittler davon nicht betroffen 
sein soll. Nun steht ein neues intensives Ge-
setzesprojekt bevor, in dem es um die Exis-
tenz der Kreditvermittlung geht.

Was sind die Eckpunkte des 
neuen Vorschlags? Wie lautet 
die erste Einschätzung des 
Fachverbands?
Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu 
sprengen, werden die drei – aus Sicht des 
Autors – wichtigsten Änderungen heraus-
gegriffen.

Der erste wesentliche Punkt des Vor-
schlags zur neuen Verbraucherkredit-Richt-
linie steht abermals im Zusammenhang 
mit dem Lexitor-Urteil. Die Europäische 
Kommission sieht – abweichend vom öster-
reichischen Gesetzgeber, jedoch in Ein-
klang mit dem einschlägigen EuGH-Judi-
kat – in Artikel 29 des Vorschlags bei vor-
zeitiger Tilgung des Kredits durch den 
Verbraucher vor, dass dem Verbraucher die 
vom Kreditgeber auferlegten Kosten antei-
lig zu erstatten sind.
Diese Bestimmung wird vom Fachverband 
grundsätzlich positiv bewertet, da die Ver-
gütung des Kreditvermittlers in keinem 
Fall Kosten darstellt, die dem Kunden vom 
Kreditgeber auferlegt werden. Um diesbe-
zügliche Missverständnisse bei der Ausle-
gung zu vermeiden, sollte dies in den Er-
wägungsgründen des neuen Vorschlags 
explizit klargestellt werden.

Die zweite fundamentale Änderung, 
die die Europäische Kommission in Art. 31 
des Vorschlags vorsieht, ist die Festlegung 
von Obergrenzen für Zinssätze, den effek-
tiven Jahreszins und die Gesamtkosten des 
Kredits für den Verbraucher. Die Mitglied-
staaten sollen das Recht erhalten, für einen 
oder mehrere der folgenden Werte Ober-
grenzen einzuführen: für Zinssätze, die auf 
Kreditverträge anwendbar sind, für den 
effektiven Jahreszins und/oder für den Ge-
samtbetrag des Kredits für den Verbrau-
cher. Darüber hinaus erhalten Mitglied-
staaten gemäß Art. 32 des Vorschlags das 
Recht, die Zahlung von Provisionen des 
Kreditgebers an den Kreditvermittler zu 
untersagen sowie Zahlungen eines Verbrau-
chers an einen Kreditgeber oder Kreditver-

mittler vor Abschluss eines Kreditvertrags 
zu untersagen oder einzuschränken.

Die Einführung derartiger Obergren-
zen bzw. Vergütungsverbote wird grund-
sätzlich abgelehnt. Bei derartigen Preisfest-
legungen handelt es sich um einen beson-
ders starken Eingriff in die Privatautono-
mie und die freie Marktwirtschaft, die den 
bestehenden österreichischen Markt von 
4.500 Kreditvermittlern existentiell be-
droht. Unternehmen benötigen einen 
Handlungsspielraum, um ihre Kosten über 
die Höhe der Vergütung ausreichend zu 
decken. Andernfalls werden gerade hoch-
qualifizierte Vermittler, die sich viel Zeit 
für ihre Kunden nehmen, mangels Renta-
bilität zum Zusperren gezwungen. Dies 
bringt auch für Verbraucher zahlreiche 
Nachteile mit sich: Weniger Berater bedeu-
tet für Verbraucher auch weniger Angebot 
an qualifizierter Beratung. Dabei ist gerade 
die persönliche, individuelle, menschliche 
Beratung für Verbraucher unersetzlich, da 
in der Bevölkerung kein tiefergehendes Fi-
nanzwissen vorhanden ist. Zudem ist kein 
Handlungsbedarf zur Neu-Regulierung ge-
geben. Auf nationaler Ebene sind bereits 
wirksame Instrumente des allgemeinen 
Zivilrechts, wie z. B. laesio enormis oder 
Wucher, vorhanden, die im Falle einer in-
adäquat hohen Festlegung des Entgelts zur 
Anwendung kommen. Zusätzlich ist bei 
Personalkrediten gemäß der verordneten 
Standesregeln zur Kreditvermittlung die 
Höhe der Provision mit 5% des Bruttokre-
ditbetrags gedeckelt.

Der dritte Bereich, in dem die Europä-
ische Kommission in ihrem Vorschlag Än-
derungen vorsieht, ist jener der vorvertrag-
lichen Informationen für den Verbraucher. 
Hier ist zusätzlich zu den in Anhang I ge-
regelten Europäischen Standardinforma-
tionen für Verbraucherkredite (ESIS) die 
Einführung eines einseitigen, standardi-
sierten Informationsblattes (Europäische 
Standardübersicht für Verbraucherkredite) 
vorgesehen. Dieser vorvertragliche One-

Neue interessenpolitische Herausforderung: 
Kommissionsvorschlag zur Überarbeitung der  
Verbraucherkredit-Richtlinie

E U - L O B B Y I N G   
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Pager, der gleichzeitig mit dem ESIS über-
reicht werden soll, soll in erster Linie einen 
Vergleich von Krediten verschiedener An-
bieter ermöglichen, damit Verbraucher alle 
wesentlichen Merkmale auf einen Blick 
erfassen können. Die Informationen sollen 
verständlich und gut lesbar sein und den 
technischen Einschränkungen bestimmter 
Medien, z. B. Bildschirmen von Mobiltele-
fonen, Rechnung tragen. Folgendes soll 
enthalten sein:
- Gesamtbetrag des Kredits,
- die Laufzeit des Kreditvertrags,
- der Sollzinssatz,
- der effektive Jahreszins und der vom  

Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag 
sowie

- die Kosten im Falle von Zahlungsverzug.

Diese neue Europäische Standardüber-
sicht für Verbraucherkredite im Anhang II 
bietet aus unserer Sicht keinen Zusatznut-
zen für Verbraucher. Ganz im Gegenteil 
verstärkt sie das Problem der Informations-
flut, die Verbraucher überfordert und 
führt zu unnötigem bürokratischem Auf-
wand für Kreditvermittler.

Wie geht es nun weiter?
Nach der Veröffentlichung des Vorschlags 
der Europäischen Kommission beginnen 
die Verhandlungen der beiden Co-Gesetz-
geber in der Europäischen Union, nämlich 
des Europäischen Parlaments und des Rats 
der Europäischen Union. Der Fachverband 
wird – wie gewohnt – gemeinsam mit seinen 
europäischen Partnern und seinem Netz-

werk seine Positionen intensiv in diese Ver-
handlungen einbringen, um die Interessen 
seiner Mitglieder bestmöglich zu vertreten. 
Selbstverständlich halten wir Sie dabei auf 
dem Laufenden.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich an finanz-
dienstleister@wko.at.

Ab 10. November 2021 ist die Verordnung 
EU 2020/1503 über Europäische Schwarm-
finanzierungsdienstleister für Unterneh-
men (kurz ECSP – abgeleitet vom engli-
schen Titel) anwendbar. Diese schafft einen 
einheitlichen EU-Rahmen für Crowdfun-
ding. Die Verordnung ermöglicht es, dass 
Plattformen mit entsprechender EU-Li-
zenz/Konzession/Zulassung ihre Schwarm-
finanzierungsdienstleistung damit EU-weit 
anbieten können. So können Unterneh-
men/Projekte künftig die gesamte EU als 
Crowd bzw. als potenzielle Investoren an-
sprechen. In Österreich interessieren sich 
etwa fünf der heimischen Crowdinvesting-
Plattformen für eine solche Lizenz/Kon-
zession/Zulassung.

Eigentlich ist eine EU-Verordnung in 
allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwend-
bar. Wie bei allen EU-Verordnungen im 
Finanzmarktbereich hat der nationale Ge-
setzgeber eine zuständige Behörde zu be-
nennen, die für das Konzessionsverfahren 
und die laufende Aufsicht der betroffenen 
Dienstleister zuständig ist. Dafür muss ein 
Vollzugsgesetz (manchmal auch Umset-
zungs- oder Eingliederungsgesetz genannt) 
erlassen werden. Dieses ist die Vorausset-

zung dafür, dass eine Plattform mit Sitz in 
Österreich einen Konzessionsantrag über-
haupt erst stellen kann. Anders formuliert: 
Solange es kein solches Gesetz gibt, kann 
es keine österreichische Crowdinvesting-
Plattform gemäß der neuen Verordnung 
geben. Es ist zwar vorhersehbar, dass die 
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 
die zuständige Behörde sein wird, das dies-
bezügliche Gesetz ist jedoch noch nicht 
erlassen. Für die heimischen Plattformen 
wird diese Vakanz zunehmend problema-
tisch. (Anmerkung: Mittlerweile ist ein Ge-
setzesentwurf in Begutachtung.)

Wo liegt das Problem? 
In anderen Mitgliedstaaten wurde bereits 
ein Vollzugsgesetz zur Verordnung erlassen 
(beispielsweise in Deutschland im Juni 
2021). Das heißt, dass in diesen Mitglied-
staaten auch die Detailregelungen schon 
klar sind und ersichtlich ist, wie die Li-
zenz-/Konzessions-/Zulassungsanträge 
auszugestalten sind und bei welcher Behör-
de diese einzureichen sind. Das heißt, dass 
sich die dort ansässigen Plattformen be-
reits jetzt darauf vorbereiten können und 
zu erwarten ist, dass diese sehr rasch – viel-

leicht sogar schon im November 2021 – die 
europaweite Tätigkeit beginnen können. 
Nicht zu vergessen ist, dass auch bei den 
zuständigen Behörden die benötigten Res-
sourcen geschaffen werden müssen. Ohne 
entsprechendem Gesetz ist auch das nicht 
möglich. 

Der heimischen Crowdfunding-Bran-
che entstehen damit Wettbewerbsnachteile 
gegenüber Anbietern in anderen europä-
ischen Ländern, in denen die Umsetzung 
der Verordnung rascher vorangetrieben 
wird. In der Branche rechnet man damit, 
dass es etwa ein halbes Jahr dauern wird, die 
Lizenz/Konzession/Zulassung zu erlangen 
und das geht sich bis zum Inkrafttreten im 
November nicht mehr aus. Plattformen aus 
anderen Ländern könnten daher bereits frü-
her in Österreich aktiv sein, während die 
heimischen Plattformen noch im Konzessi-
onsverfahren stecken. ABER: Die in Öster-
reich ansässigen Plattformen können sich in 
anderen EU-Mitgliedstaaten niederlassen, 
die bereits ein Vollzugsgesetz erlassen haben 
und von dort den gesamten europäischen 
Markt nutzen. Wir stehen somit auch aus 
standortpolitischer Perspektive in einem 
Wettlauf gegen die Zeit.

Crowdfunding – Eingliederung der neuen 
EU-Verordnung in Österreich zu langsam

E U - L O B B Y I N G

Mag. Thomas Moth
Geschäftsführer 
des Fachverbands 
Finanzdienstleister
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Das Grundprinzip der IDD
Das Leitprinzip, wonach Versicherungsver-
treiber (also Versicherungen und Versiche-
rungsvermittler) gegenüber ihren Kunden 
stets ehrlich, redlich und professionell in 
deren bestmöglichem Interesse zu handeln 
haben, kannte das österreichische Recht 
schon vor Umsetzung der Europäischen 
Richtlinie über den Versicherungsvertrieb 
(Insurance Distribution Directive – IDD). 
Auch nach österreichischer Rechtslage war 
der Versicherungsmakler dazu angehalten, 
die Geschäfte des Auftraggebers redlich und 
sorgfältig sowie emsig zu besorgen. Mit der 
IDD werden nun auch der Versicherungs-
agent und der Versicherer verpflichtet,  
diesen Grundsätzen entsprechend zu han-
deln.

Provision und 
Interessenswahrung
Versicherungsvertreiber werden in der 
österreichischen und deutschen Praxis vom 
Versicherer bezahlt, zumal der typische Ver-
sicherungskunde ohnedies damit rechnet. 
Für den Versicherungsmakler war dies vor 
IDD gesetzlich vorgesehen, auch Angestellte 
des Versicherers und Versicherungsagenten 
erhielten in der Regel ihre Vergütung auf 
Erfolgsbasis vom Versicherer. Die durch die 
IDD für die Vergütung des Versicherungs-
vertreibers eingeführte Schranke, wonach 
dieser nicht in einer Weise vergütet werden 
darf, die mit seiner Pflicht, im bestmögli-
chen Interesse des Kunden zu handeln, kol-
lidiert, führt dazu, dass eine Vielzahl bis 
dato üblicher Provisionsvereinbarungen 
nunmehr als gefährlich bzw. nicht dem best-
möglichen Interesse des Kunden entspre-
chend eingestuft werden. So werden reine, 
sofort fällige Abschlussprovisionen („Hit-
and-Run-Abschlüsse“) ebenso wie Verkaufs-
ziele und quantitative Kriterien, wie sie für 
den Erhalt von Bonifikationen herangezo-
gen werden, als negativ angesehen. Idealty-
pisch soll die Vergütung über die gesamte 
Laufzeit des Vertrages verteilt sein.

Betreuungspflichten des 
Versicherungsmaklers
Nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
trifft den Versicherungsmakler ex lege eine 
zwingende Nachbetreuungspflicht, die 
etwa die laufende Überprüfung der beste-
henden Versicherungsverträge sowie erfor-
derlichenfalls die Unterbreitung geeigneter 
Vorschläge für eine Verbesserung des Ver-
sicherungsschutzes umfasst. Da es sich 
hierbei um eine aus dem über Vermittlung 
des Versicherungsmaklers zustande gekom-
menen Versicherungsvertrags erfließende 
Verpflichtung handelt, ist auch davon aus-
zugehen, dass das Entgelt für die aus dieser 
Pflicht resultierenden, in der Regel nicht 
unbeträchtlichen Leistungen in der fort-
laufend ausgezahlten Vergütung enthalten 
sind. In der Praxis wird bei dieser Art der 
Vergütung auch von Bestands-, Bestands-
pflege- oder Betreuungsprovisionen ge-
sprochen. Wie auch immer die Bezeich-
nung der Vergütung lautet, ist hier zu kons-
tatieren, dass auch jede einen mehrjähri-
gen Versicherungsvertrag betreffende, lau-
fende Provision einen Anteil enthält, mit 
welchem die gesetzlich zwingend vorge-
schriebene Nachbetreuung abgegolten 
werden soll.

Betreuerwechsel und 
seine Folgen
Die Frage nach der rechtlichen Qualifika-
tion der vom Versicherer geschuldeten Pro-
vision wird immer wieder dann relevant, 
wenn ein Kunde vom bisherigen, für den 
Vertragsabschluss verdienstlichen Versiche-
rungsmakler zu einem anderen Versiche-
rungsmakler wechselt, der nun die Betreu-
ung des Kunden übernimmt. Gegenüber 
dem Versicherungskunden hat der Makler 
wie jeder Vertreiber nach IDD offengelegt, 
dass er Provisionen für langfristige Verträ-
ge vom Versicherer erhält, wenngleich da-
von Angaben zur Höhe der Vergütung bzw. 
Provision nicht erfasst sind. Wechselt der 
Kunde nun zu einem anderen Makler – zu-

meist erfolgt dies dann, wenn er mit den 
Leistungen des alten Maklers nicht zufrie-
den war oder (was in der Praxis weit häufi-
ger der Fall ist) der Betreuer des Kunden 
vom historischen Makler A zu einem neu-
en Makler B wechselt – stellt sich sowohl 
für den Versicherer als auch für die beiden 
involvierten Makler die Frage, wem jener 
Provisionsbestandteil, der als Entgelt für 
die Nachbetreuung gebührt, künftig auszu-
zahlen ist bzw. zusteht. In einem solchen 
Fall wird, zumal mit der laufenden Betreu-
ung des Kunden ein nicht unerheblicher 
Aufwand verbunden ist, der Makler B wohl 
auch ein berechtigtes Interesse daran ha-
ben, dass ihm derjenige Anteil der Provisi-
on, der für die Bestandspflege gewidmet 
ist, auch zufließt. Im Gegensatz zu Deutsch-
land herrscht in Österreich bei einigen Ver-
sicherern nach wie vor die Praxis vor, die 
gesamte Provision (also sowohl die Vergü-
tung für den Vertragsabschluss als auch für 
die nachfolgende Bestandspflege und Be-
treuung) weiterhin dem historischen Mak-
ler A zu bezahlen, obwohl dieser keine 
Betreuungsleistungen mehr erbringt.

Vergütung ohne Leistung 
versus Leistung ohne 
Vergütung
Zum Argument, er würde Vergütungen ent-
gegennehmen, die ihm mangels Betreu-
ungsleistungen nicht zustehen, wird der 
Makler A (unisono mit dem Versicherer) 
ins Treffen führen, dass es sich bei besagten 
Provisionen um „reine“ Abschlussprovisio-
nen handelt, was jedoch, wie oben aufge-
zeigt, schon im Hinblick auf die den Mak-
ler treffende Nachbetreuungspflicht nicht 
zutreffen kann. Richtig wäre wohl die Dif-
ferenzierung zwischen den beiden Entgelts-
elementen (für Abschluss und Betreuung) 
und die Auszahlung des die Betreuung be-
treffende Entgelts an den neuen Makler B, 
der schließlich auch den mit der Erfüllung 
dieser Pflicht verbundenen Aufwand zu 
tragen hat. 

Der Provisionsanspruch des  
Versicherungsmaklers beim Betreuerwechsel – 
Ein Spannungsfeld zur IDD

R E C H T   

RA Prof. Dr. Christian Winternitz LL. M.
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Paradefall der Pflichtenkollision
Mit der Verweigerung von Zahlungen an den 
neuen Makler ist zudem ein ganz anderes 
Risiko, das den Prinzipien der IDD zuwider-
läuft, verbunden: Wird dem neuen Makler B 
vom Versicherer (trotz Courtagevereinba-
rung) nämlich jegliches Entgelt verweigert, 
wird er – natürlich nach eingehender Prü-
fung der bestehenden Verträge – dem Kun-
den nahelegen, die alten Verträge aufzukün-
digen und stattdessen über seine verdienstli-
che Vermittlung neue Versicherungsverträge 
abzuschließen, im Zuge welcher der neue 
Makler B Provisionen ins Verdienen bringt. 
Bekanntlich kommt es gemäß IDD nicht dar-
auf an, dass es in einem konkreten Fall durch 
die Vergütung zu einem Nachteil für den 
Kunden oder zu einer Beeinträchtigung sei-
ner Interessen kommt, eine Vergütung ist 
immer schon dann verboten, wenn sie dazu 
geeignet ist, den Vertreiber nicht im Interes-
se der Kunden, sondern im eigenen Interes-
se handeln zu lassen. Bereits dann liegt eine 
Kollision mit den Pflichten des Vertreibers 
zum Handeln im bestmöglichen Interesse 
des Kunden vor.

Das Schicksal weiterer 
Provisionszahlungen
Bei Fortzahlung von Provisionen an den 
historischen Versicherungsmakler A setzt 
sich der Versicherer unter den vorbeschrie-
benen Umständen jedenfalls dem Vorwurf 
aus, dem Kundeninteresse zuwiderzuhan-
deln. Schließlich erfolgt der Betreuerwech-
sel aufgrund einer Kundenentscheidung, 
die der Versicherer zu akzeptieren hat, zu-
mal sich für dessen Rechtsposition auch 
nichts weiter ändert. Die vom Versicherer an 
den Makler A ausbezahlten Beträge ent-
stammen den Prämienzahlungen des Kun-
den, der künftig vom neuen Makler betreut 
werden möchte. Im Kundeninteresse wäre 
es gelegen, die für die Bestandspflege gewid-
meten Provisionsanteile an den Makler B 
auszubezahlen, zumal diesem ein Rechtsan-
spruch auf ein Entgelt für seine Leistung 
zusteht. Dem hingegen sind die Zuwendun-
gen an den Makler A mangels Leistung nicht 
richtlinienkonform, da dieser im Gegenzug 
keine Leistungen für den Kunden erbringt. 
Behält der Makler A ungeachtet dessen die 
ihm zugewendete Vergütung für Betreu-

ungsleistungen, die er tatsächlich nicht er-
bracht hat, steht dieses Handeln mit dem 
Grundprinzip der IDD, ehrlich, redlich und 
professionell im bestmöglichen Interesse 
des Kunden zu handeln, im auffälligen  
Widerspruch.

Resümee
Letztlich führt die bisher im Fall des Betreu-
er- bzw. Vermittlerwechsels aufrecht gehal-
tene Praxis der Fortzahlung von echten 
Bestandspflege- bzw. Betreuungsprovisio-
nen an den historischen Versicherungsmak-
ler zu einer Reihe von unbefriedigenden 
Ergebnissen, dies sowohl nach IDD als auch 
nach dem geltenden österreichischen Zivil-
recht.

Das Paket ist damit komplett
Am 2. August 2021 wurden die noch aus-
ständigen Rechtsakte zum Sustainable Fi-
nance Paket veröffentlicht: einerseits die 
delegierte Verordnung (EU) 2021/1257 zur 
Änderung der delegierten Verordnung der 
Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD und 
andererseits die delegierte Verordnung 
(EU) 2021/1253 und delegierte Richtlinie 
(EU) 2021/1269 zur Änderung der delegier-
ten Rechtsakte zu MiFID II. 

Mit diesen Neuerungen ist das Paket 
nun komplett und nach der Offenlegungs-
verordnung im März des heurigen Jahres 
(FACTS berichtete) wurden mit diesen de-
legierten Rechtsakten die Details der Ein-
beziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren 
geregelt. Achtung: Die delegierten Rechts-
akte zu MiFID II nennen zwar nur Wert-
papierfirmen als betroffene Unternehmen, 
jedoch sind diese Vorschriften für alle 
Wertpapierdienstleistungen zu erfüllen, 

die von Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen bzw. deren angebundenen Ver-
mittlern (vgV und WPV) erbracht werden. 

Die Neuerungen gelten ab dem 2. Au-
gust 2022, außer der delegierten Richtlinie 
(zu MiFID II) – die daraus resultierenden 
nationalen Vorschriften (zur Erinnerung: 
Eine Richtlinie muss in nationales Recht, 
in diesem Fall wohl im WAG 2018, umge-
setzt werden) müssen bis spätestens 22. No-
vember 2022 anwendbar sein.

Neuerungen bei Wertpapier-
dienstleistungen (MiFID II)
Delegierte Verordnung (EU) 
2021/1253
Die Nachhaltigkeitsfaktoren müssen künf-
tig im gesamten Bereich der Wertpapier-
dienstleistungen einbezogen werden. In 
Zukunft dürfen Wertpapierunternehmen 
nicht mehr nur auf finanzielle Risiken und 
Returns eines Finanzinstruments achten, 

sondern müssen zusätzlich Nachhaltigkeits-
risiken betrachten und analysieren. Deshalb 
müssen die internen Prozesse, Systeme und 
Kontrollen sowie die technischen Kapazitä-
ten und Kenntnisse von Wertpapierunter-
nehmen künftig so ausgestaltet sein, dass 
die Nachhaltigkeitsrisiken bzw. -faktoren in 
allen Analysen mitberücksichtigt werden.

Was bedeutet das konkret für die Tätig-
keit der Wertpapierunternehmen und de-
ren angebundener Vermittler? Die Nach-
haltigkeitsfaktoren müssen künftig im ge-
samten Wertpapierdienstleistungsbereich 
beachtet und einbezogen werden.

Folgende Änderungen sind relevant:
• Begriffsbestimmungen (Art 2): Die Be-

griffe „Nachhaltigkeitspräferenzen“, 
„Nachhaltigkeitsfaktoren“ und „Nach-
haltigkeitsrisiken“ werden gemäß der 
Offenlegungs- und Taxonomie-Verord-
nungen eingefügt.

Sustainable Finance: Delegierte Rechtsakte 
zu IDD und MiFID II veröffentlicht

RA Prof. Dr. Christian 
Winternitz LL. M. 
Experte für Kapital-
markt- und Versiche-
rungsrecht, 
Winternitz  
Rechtsanwalts GmbH
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• Allgemeine organisatorische Anforde-
rungen (Art 21): Wertpapierunterneh-
men müssen künftig bei der Erfüllung 
aller organisatorischen Anforderungen 
die Nachhaltigkeitsrisiken mitberück-
sichtigen.

• Nachhaltigkeitsrisiken müssen auch im 
Risikomanagement berücksichtigt wer-
den (Art 23).

• Interessenkonflikte (Art 33): Die Wertpa-
pierfirmen müssen zur Feststellung von 
potentiell nachteiligen Interessenkon-
flikten die Nachhaltigkeitspräferenzen 
der Kunden einbeziehen.

• Anlageberatung (Art 52): Die Nachhaltig-
keitsfaktoren, die bei der Auswahl der 
Finanzinstrumente berücksichtigt wer-
den, müssen gegebenenfalls bei den In-
formationen zur Anlageberatung ange-
führt sein.

• Eignungstest (Art 54): Bei den Anlagezie-
len sind nicht nur die Risikobereitschaft, 
sondern auch jegliche Nachhaltig-
keitspräferenzen zu berücksichtigen, 
dasselbe gilt bei der Dokumentation zu 
den Anlagezielen und insbesondere bei 
der Gesamtbeurteilung der Eignung. 
Das heißt, dass Produkte, wenn diese 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitspräfe-
renzen nicht passen, auch nicht als „ge-
eignet“ empfohlen werden dürfen. Wenn 
sich jedoch kein Produkt als geeignet 
herausstellt, ist es möglich, dass Kunden 
ihre Präferenzen anpassen – dies muss 
jedoch entsprechend dokumentiert wer-
den. Wertpapierunternehmen können 
daher auch Finanzinstrumente empfeh-
len, die per se die individuellen Nachhal-
tigkeitsziele der Kunden nicht erfüllen, 
wenn diese Instrumente gut in das jewei-
lige Portfolio passen würden. Die Kun-
den entscheiden, ob sie die Nachhaltig-
keitspräferenzen anpassen wollen – auch 
das muss alles dokumentiert werden. 

Delegierte Richtlinie (EU) 
2021/1269
Die delegierte Richtlinie zur MiFID II nor-
miert insbesondere die Produktregulie-
rung und ist in Österreich im WAG 2018 
umgesetzt. In der neuen delegierten Richt-
linie (EU) 2021/1269 werden die Nachhaltig-
keitsfaktoren auch dort einbezogen und 
die Mitgliedstaaten müssen daher die ent-

sprechenden Regelun-
gen anpassen:
• Anwendungsbereich 

und Begriffsbestim-
mungen (Art 1): Der 
Begriff „Nachhaltig-
keitsfaktoren“ wird 
gemäß der Offenle-
gungs-Verordnung 
eingefügt.

• P r o d u k t ü b e r w a -
chungspflichten für 
Hersteller und Ver-
treiber (Art 9, Art 10): 
Der Zielmarkt für die Instrumente und 
Kundenarten muss angepasst werden, 
weil die Nachhaltigkeitsrisiken mitbe-
rücksichtigt werden müssen. Das inklu-
diert die Kundeninformationen bezüg-
lich der Instrumente und die regelmäßi-
ge Prüfung des Zielmarkts.

Neuerungen im  
Versicherungsvertrieb (IDD)
Auch im gesamten Versicherungsvertrieb 
(nicht nur bei Versicherungsanlageproduk-
ten) sind ab Anwendbarkeit der Verord-
nung die Nachhaltigkeitsfaktoren zu be-
rücksichtigen. Die Änderungen betreffen 
den Produktüberwachungsprozess aller 
Versicherungsprodukte (delegierte Verord-
nung (EU) 2017/2358) und die Informati-
onspflichten und Wohlverhaltensregeln im 
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Ver-
sicherungsanlageprodukten (delegierte Ver-
ordnung (EU) 2017/2359). Die Hersteller 
(im Regelfall sind Versicherungsvermittler 
keine Produkthersteller) haben analog zur 
MiFID II bei der Zielmarktbestimmung, 
Produktprüfung und -überwachung die 
Nachhaltigkeitsfaktoren einzubeziehen 
und in die Vertriebsinformationen aufzu-
nehmen. 

Folgende Änderungen sind für Versiche-
rungsvermittler relevant:
• Meldepflicht des Vertriebs an den Pro-

dukthersteller (Art 11 delegierte Verord-
nung (EU) 2017/2358): Die Nachhaltig-
keitsziele sind in die Zielmarktbeurtei-
lung einzubeziehen, daher muss auch 
gemeldet werden, wenn in dieser Hin-
sicht ein Widerspruch vom Vermittler 
erkannt wird. 

• Begriffsbestimmungen (Art 2 delegierte 
Verordnung (EU) 2017/2359): Die Begrif-
fe „Nachhaltigkeitspräferenzen“ und 
„Nachhaltigkeitsfaktoren“ werden ge-
mäß der Offenlegungs- und Taxonomie-
Verordnungen eingefügt.

• Eignungstest bei Versicherungsanlage-
produkten (Art 9 delegierte Verordnung 
(EU) 2017/2359): Analog zur MiFID II 
sind auch hier die Nachhaltigkeitspräfe-
renzen bei den Anlagezielen mitzube-
rücksichtigen. Auch hinsichtlich der 
Empfehlungen gelten gleiche Regeln – 
Produkte, die den Nachhaltigkeitspräfe-
renzen widersprechen, dürfen nicht als 
geeignet empfohlen werden und wenn 
kein passendes Produkt gefunden wird, 
können Kunden die Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen anpassen, was wiederrum doku-
mentiert werden muss.

• Bei der Geeignetheitserklärung (Art 14 
delegierte Verordnung (EU) 2017/2359) 
muss bei den Anlagezielen auf  
die Nachhaltigkeitspräferenzen Bezug  
genommen werden – das heißt, dass  
Versicherungsvermittler in ihren Emp-
fehlungen auch begründen müssen,  
warum das Produkt in dieser Hinsicht 
geeignet ist.

Service des Fachverbands  
Finanzdienstleister – Besuchen 
Sie unsere Website
All unsere Informationen zum Thema Su-
stainable Finance – darunter auch Praxis-
fragen und Beispiele zur Offenlegung – fin-
den Sie leicht in der Online-Wissensdaten-
bank des Fachverbands Finanzdienstleister 
www.wko.at/wissensdatenbank unter dem 
Stichwort „Sustainable Finance“. 

©
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Mag. Philipp H. Bohrn, ehemals Geschäftsführer des Fachverbands 
Finanzdienstleister, verließ im Sommer 2018 die Wirtschaftskammer 
Österreich und wechselte zu Bitpanda. Dort ist er mittlerweile 
Geschäftsführer der Bitpanda Financial Services GmbH und der 
Bitpanda Payments GmbH. Zusätzlich wurde er im Oktober 2020 in 
den Fachverbandsausschuss als beratendes („kooptiertes“) Mitglied 
aufgenommen und ist seither Vorsitzender des Fachausschusses 
Zahlungsdienstleister und virtuelle Währungsanbieter. FACTS sprach 
mit ihm über seine Erfahrungen.

FACTS: Sehr geehrter Herr Mag. Bohrn, 
Sie haben den Fachverband Ende Juni 
2018 verlassen und in die Privatwirt-
schaft – konkret ein FinTech-Unterneh-
men – gewechselt. Wie ist es Ihnen seit-
her ergangen? Was haben Sie erlebt?

Mag. Philipp H. Bohrn (PHB): Mit dem 
Umstieg vom Fachverband Finanzdienstleis-
ter zu Bitpanda (Ein Krypto-Handels-Fin-
Tech-Startup) konnte ich von der Interessen-
vertretungs- und Beratungsrolle direkt in die 
Umsetzungsrolle schlüpfen. Damit konnte 
ich mein fachliches Know-how erstmals di-
rekt in der Praxis einsetzen.

Besonders spannend war der berufliche 
Umstieg natürlich aus Sicht der doch deut-
lich unterschiedlichen Unternehmenskultu-
ren. Es war ein Wechsel von einer stark struk-
turierten und lange bestehenden Organisati-
onsstruktur hin zu einem Unternehmen, 
welches aufgrund des Wachstums laufend 
neu organisiert wird und sich im ständigen 
Wandel befindet. Ich betrat eine völlig neue 
berufliche Welt.  Diese Dynamik gepaart mit 
kurzen Entscheidungswegen haben es mög-
lich gemacht, dass wir bereits im ersten Jahr 
ein Unternehmen samt Konzession bei der 
FMA aufbauen konnten. 

FACTS: Als Geschäftsführer der Bitpan-
da Financial Services GmbH und der Bit-
panda Payments GmbH haben Sie inner-
halb der letzten drei Jahre zwei Konzes-
sionsverfahren, als Wertpapierfirma und 
als Zahlungsinstitut, durchlaufen. Wie 
waren Ihre Erfahrungen mit den ver-
schiedenen Verfahren? Gab es spezielle 
Hürden – insbesondere da es sich um 
FinTech-Unternehmen handelt?

PHB: Vorab möchte ich mich bei der FMA 

für die in beiden Verfahren gezeigte Koope-
ration und Professionalität bedanken. Die 
beiden Verfahren haben durchaus deutliche 
Unterschiede bei der Herangehensweise und 
der praktischen Abwicklung gezeigt. In bei-
den Fällen zeigten sich für mich jedoch die 
folgenden Parallelitäten:
• Die FMA möglichst früh einzubinden und 

einen offenen Umgang zu pflegen, zahlt 
sich aus, da damit rasch ein Verständnis 
für die Geschäftsidee von Seiten der Be-
hörde entwickelt werden kann.

• Aus meiner Sicht hilft es, möglichst viele 
Unterlagen selbst im Unternehmen zu er-
stellen und nicht extern erstellen zu lassen. 
Eine externe Beratung kann zwar sehr hilf-
reich sein; die praktische Umsetzung im 
eigenen Unternehmen kann dadurch je-
doch erschwert werden. 

• Komplexe Ideen erhöhen den Aufwand 
im Konzessionsverfahren. Dies sollte be-
wusst eingeplant werden und mit dem 
gewünschten Zeitplan bis zum Marktein-
tritt in Einklang gebracht werden.

• Die FMA kann durchaus eine Fülle von 
Unterlagen anfordern. Der große Umfang 
und der darin gewünschte Detaillierungs-
grad sollte nicht abschrecken, sondern als 
Vorbereitung auf die eigene Dienstleis-
tungserbringung gesehen werden. Verbun-
den mit einem klaren Umsetzungsplan 
können auch umfangreiche Anforderun-
gen erfolgreich abgearbeitet werden.

FACTS: Wie sehen Sie die Regulatory 
Sandbox? Haben Sie überlegt, diese Op-
tion zu nutzen?

PHB: Die Regulatory Sandbox ist ein sehr 
positives Konzept, welches Unternehmen 
dazu anregt, neue Ideen in der Finanzindus-
trie in Angriff zu nehmen. Im Kern wurden 

mehrere Mitarbeiter damit beauftragt, Ideen 
und Konzessionsanträge zu unterstützen.  
Für uns konkret kam die Umsetzung der Re-
gulatory Sandbox etwas zu spät, weswegen 
wir den direkten Weg zur Konzessionierung 
mit der Abteilung für Wertpapierunterneh-
men gewählt haben. Die Betreuung durch 
unseren SPOC (Single Point of Contact) aus 
dieser Abteilung hat aber durchaus für uns 
die Qualität einer Regulatory Sandbox ge-
habt. Für zukünftige Projekte würden wir die 
Regulatory Sandbox aber natürlich in unse-
ren Erwägungen berücksichtigen.

FACTS: Was sind die nächsten Ziele der 
Bitpanda? Woran wird im Augenblick ge-
arbeitet?

PHB: In den letzten Jahren haben wir be-
wiesen, dass es absolut möglich ist, erstklas-
sigen Service für alle, die am Kauf digitaler 
Assets interessiert sind, anzubieten. Wir ha-
ben den Prozess, Bitcoin zu kaufen so einfach 
wie möglich gemacht. Jetzt nutzen wir unse-
re Learnings, um in weitere Märkte zu expan-
dieren und unser Team aufzubauen. Die Se-
ries-A-und-B-Finanzierungsrunden haben es 
uns ermöglicht, Top-Talente einzustellen 
und Bitpanda zu einer Investmentplattform 
für alles rund ums Investieren zu machen. 
Unsere Vision ist es, investieren zugänglich 
zu machen – unabhängig von den eigenen 
finanziellen Mitteln. Wir ermöglichen je-
dem, seine finanzielle Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen und vermitteln unseren 
Kunden dabei finanzwirtschaftliches Wissen 
und Bildung. Unser Ziel ist es, die führende 
Investment- und Handelsplattform in Europa 
zu werden, nicht nur für diejenigen, die be-
reits im Trading sind, sondern für alle.

FACTS: Seit letzten Oktober sind Sie Vor-
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Entsteht bei der Berechnung der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung ein 
Überschuss der Werbungskosten über die 
Einnahmen, so ist dieser grundsätzlich mit 
anderen Einkünften ausgleichsfähig und 
reduziert so die Steuer. Wird allerdings in 
einem absehbaren Zeitraum kein positiver 
Gesamterfolg erzielt, so fällt die Vermie-
tung unter den Begriff der Liebhaberei 
und die steuerlichen Vorteile entfallen. Da-
bei sind unterschiedliche Regelungen für 
kleine und große Vermietungen zu beach-
ten.

Geregelt ist dies im Einkommensteuer-
gesetz und der Liebhabereiverordnung. 
Die Rechtsansicht der Finanz dazu ist un-
ter anderem in den Liebhabereirichtlinien 
zu finden. Diese Richtlinien wurden nun 
mit einem Wartungserlass umfangreich ge-
ändert. Im Folgenden finden Sie zwei Än-
derungen bezüglich Vermietung und Ver-
pachtung aus diesem Erlass:

Große Vermietung: 
Keine Kriterienüberprüfung
Führt eine entgeltliche Gebäudeüberlassung 
(große Vermietung) zum Entstehen von Jah-
resverlusten, kommt es für die Prüfung, ob 
Liebhaberei vorliegt, ausschließlich darauf 
an, ob die Betätigung geeignet ist, innerhalb 
des absehbaren Zeitraumes (25 bzw. 28 Jahre) 
einen Gesamtgewinn bzw. einen Gesamtüber-
schuss zu erwirtschaften. Im Rahmen der 
Liebhabereibeurteilung einer entgeltlichen 
Gebäudeüberlassung (große Vermietung) ist 
im Lichte der Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes keine Kriterienüberprüfung 
mehr wie bei anderen Einkunftsquellen an-
zustellen.

Prognoserechnung
Mit dem Wartungserlass wurden nun auch 
sehr detaillierte Angaben zum Inhalt einer 
Prognoserechnung in die Liebhabereirichtli-
nien aufgenommen. So sind unter anderem 

konkrete Werte und Prozentsätze zu künfti-
gen Instandhaltungskosten und zum Miet-
ausfall- und Leerstehungsrisiko angegeben.

Haftungsfalle Abzugsteuer: Bei 
welchen Leistungen muss ein 
Steuereinbehalt erfolgen?
Einhergehend mit den sinkenden Corona-
Fallzahlen wurde auch der Prüfungsbetrieb 
in der Finanzverwaltung wieder aufgenom-
men, wobei die Abzugsteuer nach § 99 EStG 
immer stärker in den Fokus der Prüfer rückt. 
Die Überprüfung der Abzugsteuer erfolgt 
dabei in der Regel im Rahmen der GPLA-
Prüfung, wobei insbesondere die grenzüber-
schreitende Arbeitskräftegestellung einer 
verschärften Kontrolle unterliegt.

Was ist die Abzugsteuer?
Die in § 99 EStG geregelte Abzugsteuer ist 
eine Sonderform der Einkommensteuer auf 
Leistungen beschränkt Steuerpflichtiger. Das 

Aktuelle Steuer-News für Vermögensberater 
und deren Kunden Mag. Cornelius Necas

sitzender des Fachausschusses Zahlungs-
dienstleister und virtuelle Währungsan-
bieter im Fachverband Finanzdienstleis-
ter. Was sind Ihre Ziele mit dem Fach-
ausschuss?

PHB: Mein Anliegen ist es, beide Dienstleis-
tungen mehr aus dem Schatten zu bringen 
und zu positionieren. Im Fall der Zahlungs-
dienstleister ist die Positionierung bereits bes-
ser, jedoch sind die Möglichkeiten aus meiner 
Sicht noch bei Weitem nicht ausreichend aus-
geschöpft. Virtuelle Währungsanbieter stehen 
noch am Anfang.  

Die beiden Berufsgruppen eint regelmä-
ßig die hohe Affinität zu internetbasierten 
Geschäftsmodellen. Ein positives Beispiel ist 
die Überarbeitung der Online-IDV der FMA. 
Hier haben die Impulse bereits zu einem Be-
gutachtungsverfahren geführt und wir hoffen, 
dass es bald zu einer Umsetzung kommt.

Um die Ziele der Mitglieder im Fachaus-
schuss zu erreichen, möchte ich den Fachaus-
schuss als Plattform zwischen den Mitglie-
dern etablieren, um so im ersten Schritt die 
Bedürfnisse zu erfassen und die beste Vorge-

hensweise zu diskutieren. Mit diesen kollek-
tiven Interessen können wir dann die rele-
vanten Stakeholder ansprechen. Aus meiner 
Sicht muss es insbesondere das Interesse der 
österreichischen Ansprechpersonen sein, in-
ternetbasierte Dienstleister im europäischen 
und internationalen Umfeld wettbewerbsfä-
hig zu machen. Nur so können Innovationen 
auch von österreichischen Unternehmen 
weiterhin in Österreich umgesetzt werden.

FACTS: Wie gefällt Ihnen diese andere 
Perspektive? Ist es (insbesondere in der 
Interessenpolitik) überhaupt eine ande-
re Perspektive?

PHB: Meine Arbeit im Fachverband Finanz-
dienstleister habe ich immer sehr geschätzt. 
Besonders die Kooperation mit den vielen 
großartigen Unternehmen, KollegInnen und 
Entscheidungsträgern auf österreichischer 
und europäischer Ebene war unglaublich 
motivierend. Die Krönung der Tätigkeit war, 
dass es uns laufend gelungen ist, den Rechts-
rahmen für Finanzdienstleister positiv zu 
beeinflussen. In meiner jetzigen Arbeit habe 

ich dafür die Möglichkeit, Konzepte und Ide-
en direkt umzusetzen und zu sehen, wie die-
se am Markt aufgenommen werden. Dabei 
stehen “Customer Experience” und “Custo-
mer Journey” im Vordergrund. Die techni-
sche Umsetzung von rechtlich akkordierten 
Konzepten ist sehr schnell und damit konn-
ten wir bereits in einigen Produktinnovatio-
nen eine Vorreiterrolle einnehmen.

Ich würde daher nicht sagen, dass sich 
meine wirtschaftsorientierte Perspektive 
oder mein Ziel geändert hat, sondern die 
Herangehensweise. Ich arbeite noch immer 
daran, möglichst vielen Menschen Zugang 
zu innovativen Produkten und Dienstleistun-
gen zu ermöglichen. Nicht nur vermögende 
Menschen sollen unkompliziert und kosten-
schonend in ein breites Spektrum von Anla-
gen investieren können. Dieses Ziel erreiche 
ich jetzt nicht mehr durch die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen als Interessenvertreter, 
sondern durch die direkte Erschaffung und 
Gestaltung von Produkten und Dienst- 
leistungen.

FACTS: Vielen Dank für das Gespräch.
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Mag. Cornelius Necas 
Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Eigentümer  
der – auf Beratung von  
Finanzdienstleistern  
spezialisierten – Kanzlei 
NWT Wirtschaftsprüfung  
& Steuerberatung GmbH 
www.mifit.at

auszahlende Unternehmen hat für gesetzlich 
bestimmte Leistungen ausländischer Unter-
nehmen bzw. Dienstleister vom auszuzahlen-
den Entgelt einen Steuereinbehalt in Höhe 
von 20% (25% bei der Geltendmachung von 
Ausgaben) bzw. 27,5% vorzunehmen und an 
das zuständige österreichische Finanzamt 
abzuführen. Wird fälschlicherweise kein 
Steuereinbehalt vorgenommen, so wird auto-
matisch der inländische Leistungsempfänger 
zur Haftung herangezogen.

Welche Leistungen sind 
betroffen?
Der Steuerabzug ist grundsätzlich vorzuneh-
men, wenn ausländische Unternehmen nach-
folgende Leistungen in Österreich erbringen:
• Selbstständige Tätigkeit als Schriftsteller, 

Vortragender, Künstler, Architekt, Sportler, 
Artist oder Mitwirkender an Unterhal-
tungsdarbietungen

• Gewinnanteile von Gesellschaftern einer 
ausländischen Personengesellschaft, die an 
einer inländischen Personengesellschaft be-
teiligt sind

• Einkünfte aus der Überlassung von Rech-
ten (z. B. Lizenzgebühren)

• Aufsichtsratsvergütungen
• Einkünfte aus einer echten stillen Beteili-

gung an einem inländischen Unternehmen
• Einkünfte aus im Inland ausgeübter kauf-

männischer oder technischer Beratung
• Einkünfte aus der Gestellung von Arbeits-

kräften
• Einkünfte aus ausländischen Immobilien-

Investmentfonds

Kann die Abzugsteuer 
vermieden werden?
Von einem Einbehalt der Abzugsteuer kann 
nur abgesehen werden, wenn Österreich auf 
Basis des Doppelbesteuerungsabkommens 
das Besteuerungsrecht an den Einkünften 
entzogen wird und der ausländische Leis-
tungserbringer eine vom ausländischen Fi-
nanzamt ausgestellte Ansässigkeitsbestäti-
gung (Formular ZS-QU 1 für natürliche Per-
sonen bzw. Formular ZS-QU 2 für juristische 
Personen) vorlegt. Zudem gilt es zu beachten, 
dass es bei einzelnen Leistungen wie der 
grenzüberschreitenden Arbeitskräftegestel-
lung weiterer Voraussetzungen für eine Ent-
lastung bedarf, was stets eine fachkundige 
Überprüfung der Transaktion erfordert.

In welcher Höhe können Verluste 
aus 2020 in die Jahre 2019 und 
2018 rückgetragen werden?
Durch das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 und 
die COVID-19-Verlustberücksichtigungsverord-
nung ist es möglich, Verluste aus 2020 in den 
Jahren 2019 und 2018 steuerlich zu berücksichti-
gen (für abweichende Wirtschaftsjahre kann der 
Verlust aus der Veranlagung 2020 oder aus der 
Veranlagung 2021 rückgetragen werden).
Der Verlustrücktrag ist der Höhe nach mehr-
fach begrenzt:
• Es besteht eine Deckelung unter Berück-

sichtigung einer COVID-19-Rücklage mit 
einem Höchstbetrag von 5.000.000,- Euro 
im Jahr 2019.

• Es sind nur die – nach Hinzurechnung der 
COVID-19-Rücklage – verbleibenden Ver-
luste rücktragsfähig. 

• Soweit der Höchstbetrag 2019 nicht ausge-
schöpft wird und ein Verlustrücktrag in 
2018 erfolgt, besteht für 2018 eine zusätzli-
che Deckelung mit einem Höchstbetrag 
von 2.000.000,- Euro.

• Der Gesamtbetrag der Einkünfte kann ma-
ximal bis zu einem Betrag von Null herab-
gesetzt werden.

Soweit Verluste aus der Veranlagung 2020 we-
der bei der Veranlagung 2019 noch bei der 
Veranlagung 2018 berücksichtigt werden, 
können sie ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 abgezogen werden (Verlustabzug).

Strittig war, ob auch weniger als der Höchst-
betrag rückgetragen werden kann. Somit wären 
z. B. Steuervorteile aufgrund des progressiven 
Einkommensteuertarifes erzielbar.

Die kürzlich gewarteten Einkommensteu-
errichtlinien legen dazu nun die Rechtsmei-
nung des Finanzministeriums wie folgt dar:

Der Verlustrücktrag muss nicht im 
höchstmöglichen Ausmaß, das heißt bis zu 
einem Gesamtbetrag der Einkünfte von Null, 
in Anspruch genommen werden. Ein Verlust-
rücktrag in das Jahr 2018 kommt allerdings 
nur insoweit in Betracht, als ein Abzug im 
Rahmen der Veranlagung 2019 nicht möglich 
ist. Der Verlustrücktrag in das Jahr 2018 setzt 
deshalb voraus, dass der Verlustrücktrag im 
Jahr 2019 in höchstmöglichem Ausmaß in 
Anspruch genommen wird.

Welche Angaben muss eine 
Rechnung enthalten?
Eine Rechnung berechtigt grundsätzlich ei-

nen Rechnungsempfänger nur dann zum 
Vorsteuerabzug, wenn sie den Formvor-
schriften des Umsatzsteuergesetzes ent-
spricht und folgende Merkmale aufweist:
• Name und Anschrift des liefernden und 

des empfangenden Unternehmers
• Menge und handelsübliche Bezeichnung 

der gelieferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung

• Tag der Lieferung oder der sonstigen Leis- 
tung oder den Zeitraum, über den sich 
die sonstige Leistung erstreckt. Bei Liefe-
rungen oder sonstigen Leistungen, die 
abschnittsweise abgerechnet werden, ge-
nügt die Angabe des Abrechnungszeitrau-
mes, jedoch nur, wenn dieser einen Ka-
lendermonat nicht übersteigt.

• Entgelt für die Lieferung oder sonstige 
Leistung und den anzuwendenden Steu-
ersatz. Falls eine Steuerbefreiung besteht: 
ein Hinweis darauf, dass die Lieferung 
oder sonstige Leistung steuerbefreit ist 
oder Hinweis auf einen Übergang der 
Steuerschuld.

• den auf das Entgelt anfallenden Steuerbe-
trag (für Rechnungen in Fremdwährun-
gen gelten zusätzliche Bestimmungen)

• das Ausstellungsdatum
• eine fortlaufende Nummer zur Identifi-

zierung der Rechnung
• die UID-Nummer (UID) des liefernden 

Unternehmers
• die UID des empfangenden Unterneh-

mers bei einem Rechnungsbruttobetrag 
über 10.000,- Euro

Bei bestimmten Rechnungsarten, wie z. B. 
Kleinbetragsrechnungen (bis max. 400,- 
Euro), Anzahlungen, Schlussrechnungen, 
Dauerrechnungen, Rechnungen in der Bau-
wirtschaft, Rechnungen mit Differenzbe-
steuerung oder Rechnungen mit Aus-
landstatbeständen gelten zusätzliche Vor-
schriften.

S T E U E R T I P P  
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Die österreichischen Leasing- 
unternehmen konnten auch 2020 
trotz Corona-Pandemie ihren Er-
folgskurs fortsetzen. Das gesam-
te Leasingneugeschäft erreichte 
ein Volumen von knapp 8 Milliar-
den Euro, was einem Rückgang 
von lediglich -7,6 Prozent gegen-
über dem Rekordjahr 2019 ent-
spricht.
Zwar hat das KFZ-Leasing mit 5,7 Milliarden 
Euro immer noch klar den größten Anteil am 
Neugeschäftsvolumen (-12,3 Prozent), gemes-
sen an der Zuwachsrate hat allerdings das 
Immobilien-Leasing deutlich die Nase vorn: 
Das Neugeschäft wuchs um 70,6 Prozent und 
beträgt nun 797 Millionen Euro. Stagniert 
hat hingegen das Mobiliengeschäft. Ein 
Rückgang von -11,4 Prozent bedeutet ein Vo-
lumen von 1,4 Milliarden Euro 2020. Das ge-
samte Bestandsvolumen blieb konstant bei 
über 25,7 Milliarden Euro. Insgesamt sind 
mit Dezember 2020 exakt 787.827 Leasingver-
träge im Bestand. 

Die 3 Sparten im Detail anhand 
des in Österreich abgeschlosse-
nen Neugeschäfts

Immobilien-Leasing mit den 
stärksten Zuwächsen
Das im Inland erzielte Neugeschäftsvolumen 
im Immobilienbereich verzeichnete mit 
+70,6 Prozent einen deutlichen Zuwachs und 
beträgt nun 797 Millionen Euro. Erfreuli-
cherweise stieg auch die Anzahl der Verträge 
um +37,7 Prozent auf nunmehr 95 Stück. Dies 
bedeutet eine Erhöhung der durchschnittli-
chen Vertragssumme um 23,9 Prozent auf 8,4 
Millionen Euro. 

Starke Verschiebungen gab es wie bereits 
im Vorjahr innerhalb der einzelnen Objekt-
gruppen. Das stärkste Plus konnten Indus-
trie- und Bürogebäude verbuchen. Nach  
starken Zuwächsen im vergangenen Jahr 
mussten die Gruppe der Gebäude für Hotels 
und Freizeit hingegen deutliche Verluste hin-
nehmen.

Diese Zahlen machen erneut deutlich, 
dass die Entwicklung der Objektgruppen im 
Immobilienbereich nach wie vor von einzel-

nen Großprojekten abhängt, die zu starken 
Schwankungen innerhalb von einem oder 
zwei Jahren führen können.

Das Bestandsvolumen verzeichnete ei-
nen leichten Rückgang von -4,4 Prozent und 
beträgt nun über 7,6 Milliarden Euro.

Mobilien-Leasing – auf konstant 
hohem Niveau 
Während das Mobilien-Leasing im Vorjahr 
ein wenig hinter den Erwartungen zurück-
blieb, zeigte sich diese Sparte 2020 angesichts 
der COVID-19-Pandemie stabil. Das im In-

land erzielte Neugeschäftsvolumen sank um 
-11,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Gleich-
zeitig fiel auch die Zahl der neu abgeschlos-
senen Verträge um -11 Prozent auf 21.219. 
Dadurch verzeichnete die durchschnittliche 
Vertragssumme ein geringes Minus von -0,4 
Prozent auf 65.023 Euro.

Das Bestandsvolumen konnte hingegen 
um 5,2 Prozent gesteigert werden und beträgt 
nun 4,6 Milliarden Euro.

KFZ-Leasing – bereits jedes  
zweite Fahrzeug wird geleast

B E R U F S G R U P P E N

Heimische Leasingbranche trotzt der Pandemie
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B E R U F S G R U P P E N

Die COVID-19-Pandemie hatte 2020 neben den deutlich rückläufigen 
KFZ-Neuzulassungen auch maßgebliche Auswirkungen auf das KFZ-
Leasing und Fuhrparkmanagement in Österreich. Mit einem Volu-
men von 5,7 Milliarden Euro im Neugeschäft betrug der Rückgang 
im Vergleich zum Rekordvorjahr -12,3 Prozent. Gemessen in Stück-
zahlen entspricht das 204.784 Neuverträgen, einem Rückgang von 15,5 
Prozent gegenüber 2019. Die durchschnittliche Vertragssumme stieg 
jedoch um 3,8 Prozent bzw. 1.037 Euro auf 28.036 Euro.

Die stückmäßige KFZ-Leasingquote (Anteil leasingfinanzierter 
Fahrzeuge an den Neuzulassungen) beträgt für 2020 österreichweit 
49 Prozent. Von den 2020 neu abgeschlossenen Verträgen entfallen 
83,7 Prozent auf PKW, die übrigen 17,3 Prozent verteilen sich auf 
leichte (12,6 Prozent) und schwere (2,2 Prozent) LKW sowie sonstige 
KFZ (2,5 Prozent). Das Verhältnis zwischen Privat- und Kommerzkun-
den hat sich 2020 in Richtung Privatkunden verschoben (49,9 Prozent, 
48,8 Prozent Kommerzkunden, 1,3 Prozent Öffentliche Hand).

Der KFZ-Bestand ist leicht gewachsen: Derzeit sind auf Öster-
reichs Straßen 698.595 geleaste KFZ mit einem Volumen von 13,5 
Milliarden Euro unterwegs. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,9 
Prozent bei der Anzahl der Verträge und einem Plus von 2,5 Prozent 
beim Volumen.

Fuhrparkmanagement mit leichten Rückgängen stabil
Das Fuhrparkmanagement verzeichnete 2020 einen Rückgang des 
Finanzierungsvolumens im Neugeschäft von ebenfalls 12 Prozent auf 
870 Millionen Euro. Demgegenüber ist der Bestand an Fullservice-
Leasingverträgen per Stichtag 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr um 
lediglich -5% auf 96.573 Stück gesunken.

Die gewerbliche Leasingquote bei den Firmenautos konnte 2020 
um 10,9% zulegen und liegt auf der Rekordmarke von 69,8 Prozent.

Ausblick
„Immer mehr österreichische Unternehmen setzen auf umwelt-
freundliche Technologien, sei es bei Kfz, Immobilien oder Energie-
anlagen. Diese Technologien werden zunehmend über Leasing finan-
ziert, weil man damit die modernsten und gleichzeitig umweltfreund-
lichsten Produkte nutzen kann, ohne sie kaufen zu müssen. Bereits 
seit mehr als 10 Jahren finanziert und beraten Leasing-Unternehmen 
Autofahrer erfolgreich bei der Anschaffung von Fahrzeugen mit um-
weltfreundlichen Antrieben“, so VÖL-Präsident Dr. Michael Steiner. 
„Die heimische Leasingbranche erwartet für 2021 auch aufgrund des 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) eine weitere Verstärkung des 
Umwelttrends und rechnet vor allem im Bereich Mobilien-Leasing 
aufgrund der zu erwartenden Nachzieheffekte bei den Ausrüstungs-
investitionen mit einer Belebung des Marktes.“

Investment-Experten gesucht
als selbstständige Unternehmer und Kooperationspartner

Financial Planner bei Swiss Life Select
Das      für Ihre Karriere.

Sie verfügen über …
…  eine hohe Kundenorientierung?
…  unternehmerisches Denken?
…  ein ausgeprägtes Interesse an der  
 Finanzwirtschaft?
…  soziale Kompetenz und Teamgeist?

Alles Weitere erzählen wir Ihnen in einem  
persönlichen Gespräch!

Mag. Manfred Ollram
Market Manager

Mobil +43 676 5139915
manfred.ollram@swisslife-select.at
Swiss Life Select-Financial Planning Center Wien

Dann werden Sie Teil  
unserer Erfolgsgeschichte!

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.job-meines-lebens.at

A
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Dr. Michael Steiner
Präsident des Verbands 
Österreichischer Leasing-Gesellschaften 
(VÖL)
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Immer wieder sehen wir uns als 
Interessenvertretung der Pfand-
leiher mit fehlbesetzten Aussagen 
konfrontiert, die zum Großteil sei-
tens der Verbraucherschützer an 
uns herangetragen werden. 

Folgendes wird unseren Mitgliedern immer 
wieder vorgeworfen:
1. Die Pfandleihe ist zu teuer.
2. Die Pfandleihe ist nicht transparent.
3. Die Pfandleihe führt in die Schuldenfalle.

Im Folgenden soll nun kurz auf diese State-
ments repliziert werden.

Berufsbild – 
Was machen Pfandleiher?
Pfandleiher sind berechtigt, Darlehen ge-
gen Übergabe beweglicher Sachen zu ge-
währen. Das Gewerbe „Pfandleiher“ ist in 
§ 155 GewO 1994 geregelt und ein freies 
Gewerbe. Zu beachten ist, dass im Rahmen 
der Gewerbeanmeldung eine Geschäfts-
ordnung (inklusive Tarifordnung) zur Ge-
nehmigung eingereicht werden muss. Vor 
Genehmigung durch den zuständigen Lan-
deshauptmann darf das Gewerbe nicht aus-
geübt werden.

Prinzipiell können alle wertvollen Ge-
genstände belehnt werden: Schmuck, hoch-
wertige Armbanduhren, Gold- und Silber-
münzen, Kunstgegenstände, Antiquitäten, 
Ölgemälde, wertvolle Teppiche oder Elek-
trogeräte etc. Auch Lebensversicherungen 
– Inhaberpolizzen – können unter be-
stimmten Umständen verpfändet werden. 
Wenn das Darlehen nicht innerhalb der 
vereinbarten Zeit rückgezahlt wird, darf 
der Pfandleiher den Gegenstand verwer-
ten. Dies geschieht zumeist durch öffentli-
che Versteigerung der Sache. Sachen mit 
einem Börsen- oder Marktpreis dürfen zu 
diesem Preis vom Pfandleiher auch aus frei-
er Hand verkauft werden. Grundsätzlich ist 
das Wunschdarlehen von der Art des kon-
kreten Gegenstands, des Zustands und  
Materials, der Marke und auch vom Modell 
(z. B. Smart-Phone) abhängig. Je nach Ge-
genstand liegt hier die Schwankungsbreite 
zwischen 40 bis 80% des realisierbaren  

Wertes. Bei einem Smart-Phone zB dem 
Samsung Galaxy S21 Ultra kann man bis zu 
500 Euro erhalten, Börse- und Marktpreis 
neu ca 1150,- Euro.

Kosten – Ist die Pfandleihe nun 
tatsächlich teuer?
Teuer ist relativ. Die Pfandleihe ist grund-
sätzlich zur Überbrückung eines kurzfristi-
gen finanziellen Engpasses von Unterneh-
men bzw. Konsumenten gedacht. Der Kun-
de kommt rasch und unbürokratisch zu 
seinem Darlehen. Im Falle der Nichtrück-
zahlung haftet der Kunde nur mit seinem 
Pfand. Aufgrund der genannten Unter-
schiede können die Kosten der Pfandleihe 
nicht mit jenen eines langfristigen Kredits 
verglichen werden. Auch der direkte Ver-
gleich mit dem Kontokorrentkredit, der 
eine ähnliche Funktion erfüllt, hinkt, da 
eine andere Art der Dienstleistung vorliegt: 
Bei der Pfandleihe sind weit umfangreiche-
re Services notwendig, wie z. B. die Schät-
zung oder die Verwahrung des Pfandgegen-
stands. Deshalb ist auch die Angabe des 
effektiven Jahreszinssatzes  bei der Pfand-
leihe weder praktisch sinnvoll noch recht-
lich vorgesehen.

Transparenz – 
Wo findet man die Tarifordnung?
Wie bereits erwähnt, sind Pfandleiher vor 
dem Start der beruflichen Tätigkeit ver-
pflichtet, eine Geschäftsordnung zu erstel-
len, die vom Landeshauptmann genehmigt 
werden muss. Die Tarifordnung ist ein 
zwingender Teil der Geschäftsordnung 
und ist daher in den Geschäftsräumlichkei-
ten des Pfandleihers deutlich sichtbar aus-
zuhängen. Verpflichtet sich der Pfandlei-
her zur Einhaltung der freiwilligen Stan-
des- und Ausübungsregeln, dann hat er die 
Tarifordnung auch auf seiner Website zu 
veröffentlichen. 

Pfanddarlehen als Schuldenfalle?
Dieser Vorwurf lässt sich klar und deutlich 
widerlegen. Warum? Das wesentliche Ele-
ment der Pfandleihe ist, dass für das Dar-
lehen allein der verpfändete Gegenstand 
haftet. Eine persönliche Haftung (bzw. Ver-

schuldung) des Kunden (Pfandgebers) ist 
ausgeschlossen. Das ist das Wesen der 
Pfandleihe. In der Regel gewährt der 
Pfandleiher ein Darlehen, das maximal in 
der Höhe des Wertes des Pfandgegenstan-
des ausgezahlt wird. Dadurch ist gesichert, 
dass bei Verwertung des Pfandgegenstan-
des der Pfandleiher jedenfalls seine Kosten 
rückerstattet bekommt. Im Regelfall ist da-
her das Darlehen sogar übersichert. Hinzu 
kommt, dass ein bei der Verwertung erziel-
ter Überschuss dem Pfandgeber zu überlas-
sen ist. 

Verbraucherschutz
Der Fachverband Finanzdienstleister hat 
eine Checkliste für Konsumenten zur 
Pfandleihe entwickelt. Diese liefert Infor-
mationen über den Ablauf eines Pfandge-
schäfts, zeigt was jedenfalls vor Abschluss 
beachtet werden sollte und enthält weitere 
nützliche Tipps. 

Das Pfandgeschäft hat sich seit Jahrhun-
derten bewährt und ist aus unserem Wirt-
schaftsleben nicht mehr wegzudenken. 

B E R U F S G R U P P E N

Pfandleihe – das missverstandene Gewerbe

Mag. Sandra 
Pfaffenlehner
Referentin 
im Fachverband 
Finanzdienstleister
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Lassen Sie Ihr Service bewerten – 
wko.at/publikumswahl!
Seit August ist das Voting-Portal wko.at/pu-
blikumswahl geöffnet und Ihre Kunden kön-
nen bis 30. November 2021 für Sie stimmen.

Was ist für Sie zu tun? 
Nur Gütesiegel-Träger sind teilnahmeberech-
tigt: Der Wettbewerb ist exklusiv für jene 
Gewerblichen Vermögensberater oder Wert-
papiervermittler reserviert, die sich zur Ein-
haltung der Standes- und Ausübungsregeln 
verpflichtet haben.

 Kontaktieren Sie Ihre Kunden, damit 
diese auf wko.at/publikumswahl für Sie eine 
Empfehlung abgeben und erklären, warum 
Sie Vermögensberaterin/Vermögensberater 
des Jahres werden sollen. 

Zur Ermittlung der Sieger wird in erster 
Linie die Höhe der Bewertung, aber auch die 

Anzahl und Qualität der Kommentare zur 
Weiterempfehlung und die Anzahl der Be-
wertungen berücksichtigt. Aus den Erfahrun-
gen der letzten Jahre zeichnet sich ab, dass 
für einen Platz am Siegespodest mindestens 
100 Empfehlungen benötigt werden. 

Alle Träger des Gütesiegels haben je 20 

personalisierte Karten zur Bewerbung des 
Wettbewerbs erhalten. Zusätzlich steht auf 
unserer Website eine Druckvorlage zum kos-
tenlosen Download bereit. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 
Erfolg beim Wettbewerb!

Programm:
• 09:15 – 11:15 Uhr: Aktuelles aus der FMA 

| Teil I: Mag. Joachim Hacker, Karl  
Machan, CRM, Stefanie Ruis, CRM, und 
Mag. Richard Wagner, CPM, zu den 
Themen Fin Tech, Robo advice, Dora 
und IFR/IFD 

• 11:30 – 12:30 Uhr: Aktuelles aus der 
FMA | Teil II:  Mag. Roland Dämon zu 
Sustainable Finance

• 13:30 – 15:00 Uhr: Compliance für Ver-
sicherungsmakler – Haftungen vermei-
den, Dr. Roland Weinrauch, Weinrauch 
Rechtsanwälte GmbH

• 15:15 – 16:45 Uhr: Versicherungsvermitt-
lung in der Praxis – Aktuelle Judikatur, 
Dr. Christian Wolf, ScherbaumSeeba-
cher Rechtsanwälte GmbH

Die Teilnahme an der Präsenzveranstal-
tung ist nur für steirische Mitglieder 
möglich und  kostenfrei. Gegen einen 
Kostenbeitrag von 60,- Euro kann die Ver-

anstaltung österreichweit als Webinar be-
sucht werden und deckt folgende Weiter-
bildungsstunden ab: 
• 3 Stunden für Modul 3 – Recht der 

Wertpapiervermittlung (Lehrplan GVB 
und WPV)

• 3 Stunden für Modul 8 - Recht der Ver-
sicherungsvermittlung (Lehrplan GVB)

30.9.2021 IDD Weiterbildung für 
Leasingunternehmen
Am Donnerstag, den 30.9.2021, findet von 
10:30 bis 13:00 Uhr ein Live-Webinar zur 
IDD-Weiterbildung für Leasingunterneh-
men statt. Das Webinar bietet insgesamt 
2,5 Stunden IDD-Weiterbildung speziell 
für Leasingunternehmen mit Versiche-
rungsvermittlung in Nebentätigkeit.

Programm:
• 10:30 – 12:00 Uhr: Dr. Clemens Völkl 

(Völkl Rechtsanwälte) zu Allgemeiner 
Schadenersatz inkl. EKHG, 

• 12:00 – 13:00 Uhr: Mag. Martin Sergius-
Kahr (Generali Versicherung AG) zur 
Schadenabwicklung aus Sicht eines Ver-
sicherungsunternehmens

11.11.2021 Webinar zu 
Sustainable Finance
Am Donnerstag, den 11.11.2021, findet ein 
Live-Webinar von 13:00 bis 16:15 Uhr zum 
Thema „Sustainable Finance für Finanz-
dienstleister" statt.

Träger des Gütesiegels absolvieren 
durch den Besuch 3 Stunden Fach- 
wissen im Modul „Nachhaltigkeit – 
Sustainable Finance“.

 
Details zum Programm folgen – sobald 
vorhanden.

Alle Informationen inklusive Anmel-
demöglichkeit zu unseren Veranstaltun-
gen finden Sie online auf unserer Veran-
staltungsseite.

Wer wird Vermögensberaterin, Vermögensberater des Jahres? 
Die Publikumswahl geht in die mittlerweile achte Runde

Weiterbildungsveranstaltungen im Herbst
24.9.2021 – Finanzdienstleistersymposium der Fachgruppe Steiermark

N E W S  
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Cyber Crime ist zu einem der größten Ri-
siken für Unternehmen geworden. Beinahe 
täglich werden neue Erpressungsfälle be-
kannt, in denen oft Millionenbeträge ge-
fordert werden und weit höhere Schäden 
für die Betroffenen drohen.

Geschäftsleiter sind verpflichtet, das 
Unternehmen angemessen gegen solche 
Risiken zu schützen und auf den Ernstfall 
vorzubereiten.  

Was muss das Management tun?
• Prüfen, ob alle im Unternehmen im Ein-

satz befindlichen IT-Systeme überhaupt 
bekannt sind

• Rechtliche Rahmenbedingungen prüfen, 
Zuständigkeiten und Verantwortung fest-
legen, präventive Beurteilung von Rechts-
risiken und potentiellen Maßnahmen 
(Stichwort: Lösegeld)

• Regulatorisches Umfeld kennen (z. B. § 34 
WAG)

• Zulieferer sorgfältig auswählen und Leis-
tungsstandards rechtlich absichern

• Büros, Server, Speichermedien, Netz-
werkkomponenten, etc. sorgfältig aus-
wählen

• Systeme logisch absichern – Zugriffskon-
trolle, 2-Faktor-Authentifizierung, Ein-
führung eines Need-to-know-Prinzips, 
Verschlüsselung der Datenträger

• Netzwerke und Kommunikationskanäle 
absichern – Netzwerksegmentierung, Fil-
terung von bösartigen E-Mails sowie Über- 
wachung der Internet-Kommunikation

• Personelle Maßnahmen setzen – Aware-
ness und Security-Schulungen, Richt- 
linien und Guidelines für Mitarbeiter 
zum sicheren Umgang mit Informatio-
nen und IT

• Datensicherungen anfertigen, Systemaus-
fall einplanen – Datensicherungen redu-
zieren das Risiko von Datenverlust durch 
Verschlüsselungstrojaner

• Business Continuity Management – Die 
Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit 
auch bei Ausfall von Systemen oder  
Services sicherstellen

• Plan für den Ernstfall haben – mit exter-
nen Spezialisten ein unternehmensinter-
nes Response-Team zusammenstellen – 
Leitung, CISO, interne IT, externer IT- 
Security-Spezialist, Legal intern, extern, 
Kommunikation intern, extern, Finance

• Rechtliche Maßnahmen zur Risiko- 
minimierung setzen – z. B. Cyber-Risk- 
Versicherungen, haftungs- und risikomi-
nimierende Bestimmungen in Lieferver-
trägen

Für Prävention und im Ernstfall benötigen 
Sie verlässliche Ansprechpartner, die Sie 
unterstützen. Diese finden Sie im Cyber 
Emergency Response Team von Völkl 
Rechtsanwälte und CertITude Consulting.

Achten Sie auf Ihre Cyber Security 
Das Cyber Emergency Response Team (CERT) von Völkl  
Rechtsanwälte und Certitude Consulting unterstützt Sie

N E W S  

Dr. Ullrich Kallausch
CertITude Consulting 
GmbH 

Dr. Clemens Völkl
Völkl Rechtsanwälte 
GmbH & Co KG 

Seit Bestehen des Fachverbands Finanzdienstleister  

wird die Mitgliederzeitschrift für alle Mitglieder ge-

druckt und versendet. Seit einigen Jahren ist die 

Zeitschrift zusätzlich online auf der Homepage des 

Fachverbands im PDF-Format verfügbar. 

Verzichten Sie lieber auf Papier?
Wenn Sie ab sofort Ihre Mitgliederzeitschrift FACTS 

nicht mehr gedruckt in Papierform, sondern 

elektronisch per Mail erhalten möchten, schicken 

Sie bitte eine Nachricht an 

finanzdienstleister@wko.at 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre für die Zusendung 

gewünschte Mailadresse bekannt zu geben. 

•	„Welchen	Lehrplan	muss	ich	befolgen?“	
•	„Wie	viele	Stunden	muss	ich	wofür	absol-

vieren?“	
•	„Welche	Stunden	fehlen	mir	noch?“	
•	„Ich	bin	bei	den	Standesregeln,	muss	ich	

deshalb	 dieselben	 Stunden	 doppelt	 ma-
chen?“	

Diese	und	ähnliche	Fragen	werden	im-
mer	wieder	 gestellt.	Häufig	hören	wir	 bei	
Mitgliederanfragen	 zum	 Thema	 Weiterbil-

dungsverpflichtung	auch	einen	dieser	Sätze:	
•	„Jetzt	bin	ich	aber	verwirrt.“
•	„Bald	 kenne	 ich	 mich	 gar	 nicht	 mehr	

aus!“	
Dieser	 Artikel	 soll	 einladen,	 sich	 ent-

spannt	mit	dem	etwas	sperrigen	Thema	zu	
beschäftigen	 und	 Licht	 ins	 Dunkel	 brin-
gen.

Zum	 besseren	 Verständnis	 des	 Status	
quo	werden	 die	 verschiedenen	 Tätigkeits-

bereiche	 der	 Gewerblichen	 Vermögensbe-
ratung	beleuchtet:

Tätigkeit Wertpapiervermittler 
(WPV)
Seit	der	Gewerberechtsreform	2012	besteht	
für	diesen	Bereich	die	gesetzliche Pflicht 
zur Weiterbildung	 im	 Ausmaß	 von	 40	
Stunden	in	drei	Jahren.	Die	Rechtsgrund-
lage	 dafür	 liegt	 in	 der	 Gewerbeordnung	
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Mag. Dagmar Hartl-Frank

Wollen Sie Ihre 
Mitgliederzeitschrift FACTS  
künftig elektronisch erhalten?
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Die lang ersehnte Neuauflage des Skrip-
tums ist ab sofort über den Webshop der 
WKO verfügbar. Die Inhalte des Skriptums 
stellen bereits seit über einem Jahrzehnt die 
Grundlage für hochwertige Beratung und 
Vermittlung in der Gewerblichen Vermö-
gensberatung bzw. der Wertpapiervermitt-
lung dar. Auf über 1800 Seiten vermittelt es 
nicht nur das notwendige Basiswissen für 
die Befähigungsprüfung, sondern dient 
auch Branchenkennern als Nachschlage-
werk.

Es wurden zahlreiche rechtliche Ände-
rungen im Wertpapierbereich, aber auch die 
Umsetzung der Versicherungsvertriebs-
richtlinie sowie steuerrechtliche Aspekte 
berücksichtigt. Insbesondere wurde das 
komplette Wertpapierwissen neu struktu-
riert, überarbeitet und für das Lernen opti-
miert.

Somit stellt das Skriptum nicht nur eine 
wesentliche Arbeitshilfe für die Ausbildung 
dar, sondern ist auch eine ideale Grundlage 
für die laufende gesetzlich vorgeschriebene 
Weiterbildung.

Was ist neu?
- Neustrukturierung des „Wertpapierwis-

sens“ – 7 Teile
- Kapitel „Sustainable Finance“ inklusive 

Checkliste der Offenlegungspflichten
- Umsetzung der IDD-Vorgaben ins natio-

nale Recht inklusive Checklisten im „All-
gemeinen Versicherungsrecht“

- Das Online-Skriptum ist jetzt auch in mo-
biler Version abrufbar

Wichtige Updates
- „Grundriss des Privatrechts“ – Gewährleis-

tung Neu, Grundbuch, Drittfinanzierter 
Kauf

- „Verbraucherschutzrecht“ – Vertiefung in 
DSGVO, Fernabsatzgeschäft

- „Geldwäscheprävention“ – Dienstleister 
in Bezug auf virtuelle Währungen

- „Recht der Finanzierung“ – Lexitor-Urteil 
eingearbeitet

- „Recht der Veranlagungsvermittlung“ – 
KMG 2019, Prospekt-VO, Schwarmfinan-
zierungsverordnung

- UGB, Ladenvollmacht, E-Commerce-
Recht

- Versicherungsrecht: Aktualisierung aller 
Statistiken, Vertiefungen zu bestimmten 
Themen, Neuorganisation in der Struk-
tur der Sozialversicherung

- Umfangreiches Wertpapierglossar und 
generelle jährliche Anpassungen

Wo erhalten Sie das 
neue Skriptum?
Das Skriptum ist wie gewohnt über den 
Webshop der Wirtschaftskammer Öster-
reich zu beziehen. Die Kosten betragen 140,- 
Euro inklusive Zugang zur Digitalen Lern- 
und Wissensplattform (DLW).  

DLW-Zugang inkludiert
Bereits seit 2014 erhalten alle Käufer des 
Skriptums zusätzlich den Zugang zur Digita-
len Lern- und Wissensplattform (DLW) des 

Fachverbands Finanzdienstleister. Auf dieser 
Plattform kann nicht nur das Skriptum on-
line eingesehen werden, sondern das erlernte 
Wissen auch praxisnah geübt werden. 

Webinar verpasst?
Kein Problem – die Plattform DLW bietet 
die Möglichkeit, auf versäumte Webinare 
zuzugreifen und damit einen großen Teil 
der Weiterbildungspflicht zu absolvieren. Es 
ist auch möglich, nur den Onlinezugang für 
80,- Euro pro Jahr zu bestellen.

Haben Sie Anregungen zum 
Skriptum? 
Dann senden Sie diese bitte an finanzdienst-
leister@wko.at. Wir werden diese nach Mög-
lichkeit in der Folgeversion umsetzen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
und Lernen!

Skriptum Gewerbliche Vermögensberatung und  
Wertpapiervermittler: Jetzt neu!

F A C H V E R B A N D
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In der Geschäftsstelle gab es seit Jahresbeginn bedingt durch  
Ruhestand, Karenzrückkehr und persönliche Gründe einige 
Personaländerungen. 

Unser Team besteht nun aus:
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